
 
 

 
 

Berufsbildungsstatistik 
Begriffe und Erläuterungen 
Stand: 30. Januar 2026 

(Inhaltliche Änderungen zum Berichtsjahr 2024 sind gelb markiert)



 
 

 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
Vorbemerkung........................................................................................................................................................ 4 
Gesetzliche Grundlage ......................................................................................................................................... 4 
I. Auszubildende bzw. Ausbildungsverträge (Satzart 1) ............................................................................... 7 

Erhebungsmerkmale und Merkmalsausprägungen .................................................................................. 8 
Auszubildende ................................................................................................................................................... 8 
Verkürzung der Ausbildungsdauer ............................................................................................................... 8 
Anschlussvertrag ............................................................................................................................................... 9 
Art der Förderung bei überwiegend öffentlich, insbesondere aufgrund des SGB III, geförderten 
Berufsausbildungsverhältnissen ................................................................................................................ 10 
Art der Zulassung zur Prüfung ..................................................................................................................... 11 
Ausbildungsbereich (Zuständigkeitsbereich) .......................................................................................... 11 
Ausbildungsintegrierendes duales Studium  ........................................................................................... 12 
Ausbildungsjahr (Berechnung, Erfassung entfällt) ................................................................................. 12 
Ausbildungsvergütung ................................................................................................................................... 13 
Ausbildungsverlauf ......................................................................................................................................... 14 
Berufsbezeichnung (einschl. Fachrichtung) ............................................................................................. 15 
Betriebsnummer der Ausbildungsstätte ................................................................................................... 16 
Datum der Abschlussprüfung ...................................................................................................................... 16 
Datum des vertraglichen Beginns der aktuellen Berufsausbildung .................................................. 16 
Datum des Endes der aktuellen Berufsausbildung ................................................................................ 17 
Datum der vorzeitigen Lösung des Ausbildungsvertrages ................................................................... 18 
Datum der Wiederholungsprüfungen (erste und zweite Wiederholungsprüfung) ......................... 19 
Allgemeine Hinweise zu den Datumsangaben ......................................................................................... 19 
Geburtsjahr ....................................................................................................................................................... 19 
Geschlecht ........................................................................................................................................................ 19 
Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge (Berechnung) .................................................................... 20 
Ort der Ausbildungsstätte ............................................................................................................................ 20 
Probezeit ........................................................................................................................................................... 20 
Prüfungserfolg ................................................................................................................................................. 21 
Staatsangehörigkeit ....................................................................................................................................... 21 
Teilzeitberufsausbildung .............................................................................................................................. 22 
Unmittelbare und mittelbare Zugehörigkeit der Ausbildungsstätte zum öffentlichen Dienst ... 22 
Vorbildung der Auszubildenden .................................................................................................................. 23 
a) Höchster allgemeinbildender Schulabschluss ................................................................................... 23 
b) Vorausgegangene Teilnahme an berufsvorbereitender Qualifizierung oder beruflicher 
Grundbildung ................................................................................................................................................... 24 
c) Berufliche Vorbildung (vorherige Berufsausbildung und vorheriges Studium) ......................... 25 
Wirtschaftszweig des Ausbildungsbetriebs .............................................................................................. 26 
Wohnort des Auszubildenden bei Vertragsabschluss ........................................................................... 27 

II. Sonstige Prüfungsteilnahme/Fortbildungen (Satzart 2) ....................................................................... 28 
Erhebungsmerkmale und Merkmalsausprägungen ................................................................................ 28 
Art der Prüfung ................................................................................................................................................ 28 

II.I Teilnahmen an Abschlussprüfungen mit Externenzulassung .............................................................. 29 
Teilnahmen an Abschlussprüfungen mit Externenzulassung .............................................................. 29 
Berufsbezeichnung (einschl. Fachrichtung) ............................................................................................. 29 
Geburtsjahr ....................................................................................................................................................... 29 
Geschlecht ........................................................................................................................................................ 30 
Prüfungserfolg ................................................................................................................................................. 30 
Vorbildung der Teilnehmenden mit Externenzulassung zur Abschlussprüfung ............................. 30 



Berufsbildungsstatistik – Begriffe und Erläuterungen 
 

– 3 – 

a) Höchster allgemeinbildender Schulabschluss ................................................................................... 30 
b) Berufliche Vorbildung (vorherige Berufsausbildung und vorheriges Studium) ......................... 31 
Wiederholungsprüfung .................................................................................................................................. 32 

II.II Teilnahmen an Fortbildungsprüfungen .................................................................................................. 33 
Teilnahmen an Fortbildungsprüfungen ..................................................................................................... 33 
Berufsbezeichnung ......................................................................................................................................... 33 
Geburtsjahr ....................................................................................................................................................... 33 
Geschlecht ........................................................................................................................................................ 33 
Prüfungserfolg ................................................................................................................................................. 34 
Wiederholungsprüfung .................................................................................................................................. 34 

II.III Teilnahmen an Umschulungsprüfungen ................................................................................................ 35 
Teilnahmen an Umschulungsprüfungen ................................................................................................... 35 
Berufsbezeichnung ......................................................................................................................................... 35 
Geburtsjahr ....................................................................................................................................................... 35 
Geschlecht ........................................................................................................................................................ 35 
Prüfungserfolg ................................................................................................................................................. 36 
Wiederholungsprüfung .................................................................................................................................. 36 

II.IV Teilnahmen an Ausbildereignungsprüfungen ...................................................................................... 37 
Teilnahmen an Ausbildereignungsprüfungen .......................................................................................... 37 
Berufsbezeichnung ......................................................................................................................................... 37 
Geburtsjahr ....................................................................................................................................................... 37 
Geschlecht ........................................................................................................................................................ 37 
Prüfungserfolg ................................................................................................................................................. 37 
Wiederholungsprüfung .................................................................................................................................. 38 

III. Ausbilder/Ausbilderinnen (Satzart 3) ....................................................................................................... 39 
Erhebungsmerkmale und Merkmalsausprägungen ................................................................................ 39 
Ausbilder/Ausbilderinnen ............................................................................................................................ 39 
Art der fachlichen Eignung ........................................................................................................................... 39 
Geburtsjahr ....................................................................................................................................................... 40 
Geschlecht ........................................................................................................................................................ 40 

IV. Teilnahmen an Feststellungs- und Ergänzungsverfahren (Satzart 4) ............................................... 41 
Erhebungsmerkmale und Merkmalsausprägungen ................................................................................ 41 
Teilnahmen an Feststellungs- und Ergänzungsverfahren .................................................................... 41 
Art des Verfahrens .......................................................................................................................................... 41 
Datumsangaben .............................................................................................................................................. 42 
Für Ergänzungsverfahren: Datum des rechtsmittelfähigen Bescheids über das Ergebnis aus 
dem Feststellungsverfahren ........................................................................................................................ 42 
Datum des Zulassungsbescheids ................................................................................................................ 42 
Datum des rechtsmittelfähigen Bescheids über das Ergebnis ............................................................ 42 
Geburtsjahr ....................................................................................................................................................... 42 
Geschlecht ........................................................................................................................................................ 43 
Kosten des Verfahrens................................................................................................................................... 43 
Referenzberuf .................................................................................................................................................. 43 
Verfahrensergebnis (Prüfungserfolg) ........................................................................................................ 43 
Vorbildung der Teilnehmenden von Feststellungs- und Ergänzungsverfahren .............................. 44 
a) Höchster allgemeinbildender Schulabschluss ................................................................................... 44 
b) Berufliche Vorbildung (vorherige Berufsausbildung und vorheriges Studium) ......................... 45 
Wiederholungsverfahren .............................................................................................................................. 46 

Anhang:  Datensatzbeschreibung Berufsbildungsstatistik ab 2025 ....................................................... 47 



Berufsbildungsstatistik – Begriffe und Erläuterungen 
 

– 4 – 

Vorbemerkung  
Die berufliche Bildung im dualen System mit den Ausbildungsorten Betrieb und Schule hat tradi-
tionell in Deutschland eine besondere, hervorgehobene Bedeutung. Immer noch beginnt mehr als 
die Hälfte der Wohnbevölkerung eine duale Berufsausbildung. Sie erstreckt sich auf nahezu alle 
Bereiche des wirtschaftlichen Lebens. Ihre historischen Wurzeln und Ausbildungsstrukturen wer-
den heute noch deutlich in den unterschiedlichen „zuständigen Stellen“, wie den Industrie- und 
Handelskammern, den Handwerkskammern und den Landwirtschaftskammern als Selbstverwal-
tungsorgane der Wirtschaft, den Kammern der Freien Berufe als Standesorganisationen sowie den 
Verwaltungsstellen des Öffentlichen Dienstes. Die gegenwärtigen und auch für die nähere Zukunft 
zu erwartenden Herausforderungen auf dem Ausbildungsstellenmarkt belegen den hohen und 
weiterhin zunehmenden Bedarf an Ergebnissen aus der Berufsbildungsstatistik. Sie liefert Indika-
toren zu Strukturen und Entwicklungen im Bereich der dualen Berufsausbildung, die für die Bil-
dungspolitik, die Bildungsforschung und die Praxis der Berufsbildung von zentraler Bedeutung 
sind.  
Eine wichtige Voraussetzung um die geforderte Qualität der statistischen Ergebnisse sicherzustel-
len ist eine einheitliche Abgrenzung der Erhebungsmerkmale. Dieser Leitfaden will den Erstellern 
und Erstellerinnen der Statistik sowie den Datennutzern und Datennutzerinnen hierzu Hilfestel-
lung geben.  
 
Im Einzelnen ist daher – soweit möglich – die Darstellung wie folgt gegliedert:  

— Begriff inklusive Fundstellen der gesetzlichen Vorschriften (in Bezug auf Regelungen über 
die fachlichen Tatbestände)  

— Besondere Hinweise zur statistischen Erfassung und Auswertung  
 

Gesetzliche Grundlage  
Grundlage der Berufsbildungsstatistik ist das Berufsbildungsgesetz (BBIG), zuletzt umfassend no-
velliert zum 1. Januar 2020 und aktualisiert zum 01. Januar 2025 (ergänzt um Feststellungsverfah-
rensteilnahmen Ergänzungsverfahrensteilnahmen).  
 
§ 88 BBiG in der Fassung mit Gültigkeit ab 1. Januar 2020, aktualisiert zum 01. Januar 
2025.  
 
Diese Fassung gilt für Verträge mit vertraglich vereinbartem Ausbildungsbeginn ab dem 1. Ja-
nuar 2021. Eine Ausnahme ist die Ausbildungsvergütung (§ 88 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe g BBiG). 
Diese ist bereits für Verträge mit vertraglich vereinbartem Beginn ab dem 1. Januar 2020 zu er-
fassen. Für Verträge, die vor dem 1. Januar 2021 abgeschlossen wurden und noch erfasst werden 
gelten die Übergangsregelungen in § 106. Die gesetzlichen Anpassungen des § 88, die zum 01. 
Januar 2025 gültig sind betreffen die Erfassung von Feststellungs- und Ergänzungsverfahren nach 
§ 88 Absatz 1 Nummer 4. 
 
§ 88 Erhebungen 
(1) Die jährliche Bundesstatistik erfasst  

1. für jeden Berufsausbildungsvertrag:  
a) Geschlecht, Geburtsjahr, Staatsangehörigkeit der Auszubildenden, 
b) Amtlicher Gemeindeschlüssel des Wohnortes der Auszubildenden bei Vertragsab-

schluss, 
c) allgemeinbildender Schulabschluss, vorausgegangene Teilnahme an berufsvorberei-

tender Qualifizierung oder beruflicher Grundbildung, vorherige Berufsausbildung sowie 
vorheriges Studium der Auszubildenden, 

d) Ausbildungsberuf einschließlich Fachrichtung, 
e) Amtlicher Gemeindeschlüssel und geografische Gitterzelle der Ausbildungsstätte, Wirt-

schaftszweig, Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst, 
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f) Verkürzung der Ausbildungsdauer, Teilzeitberufsausbildung, Dauer der Probezeit, 
g) die bei Vertragsabschluss vereinbarte Vergütung für jedes Ausbildungsjahr, 
h) Tag, Monat und Jahr des vertraglich vereinbarten Beginns und Endes der aktuellen Aus-

bildung, Tag, Monat und Jahr einer vorzeitigen Auflösung des Berufsausbildungsverhält-
nisses, 

i) Anschlussvertrag bei Anrechnung einer zuvor absolvierten dualen Berufsausbildung 
nach diesem Gesetz oder nach der Handwerksordnung mit Angabe des Ausbildungsbe-
rufs, 

j) Art der Förderung bei überwiegend öffentlich, insbesondere auf Grund des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch geförderten Berufsausbildungsverhältnissen, 

k) Tag, Monat und Jahr der Abschlussprüfung, Art der Zulassung zur Prüfung, Tag, Monat 
und Jahr der Wiederholungsprüfungen, Prüfungserfolg, 

l) ausbildungsintegrierendes duales Studium, 
2. für jede Prüfungsteilnahme in der beruflichen Bildung mit Ausnahme der durch Nummer 1 

erfassten Ausbildungsverträge: Geschlecht, Geburtsjahr und Vorbildung der Teilnehmenden, 
Berufsrichtung, Wiederholungsprüfung, Art der Prüfung, Prüfungserfolg, 

3. für jeden Ausbilder und jede Ausbilderin: Geschlecht, Geburtsjahr, Art der fachlichen Eig-
nung, 

4. für jede Feststellungsverfahrensteilnahme und jede Ergänzungsverfahrensteilnahme zur 
Feststellung nach § 1 Absatz 6 gesondert: Geschlecht, Geburtsjahr und Vorbildung der Teil-
nehmenden, Referenzberuf, Wiederholungsverfahren, Feststellungsergebnis sowie Dauer 
und Kosten des Verfahrens. 

 
Der Berichtszeitraum für die Erhebungen ist das Kalenderjahr. Die Angaben werden mit dem Da-
tenstand zum 31. Dezember des Berichtszeitraums erhoben. 
 
(2)  Hilfsmerkmale sind Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen, die laufenden Nummern der  

Datensätze zu den Auszubildenden, den Prüfungsteilnehmenden und den Ausbildern und Aus-
bilderinnen sowie die Betriebsnummer der Ausbildungsstätte nach § 18i Absatz 1 oder § 18k 
Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Die Hilfsmerkmale sind zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt, spätestens jedoch nach Abschluss der wiederkehrenden Erhebung, zu löschen. Die 
Merkmale nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe e Wirtschaftszweig, Amtlicher Gemein-
deschlüssel und geografische Gitterzelle dürfen mittels des Hilfsmerkmals Betriebsnummer 
der Ausbildungsstätte nach § 18i Absatz 1 oder § 18k Absatz 1 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch aus den Daten des Statistikregisters nach § 13 Absatz 1 des Bundesstatistikgesetzes 
ermittelt werden und mit den Daten nach Absatz 1 Satz 1 und nach Absatz 2 Satz 1 zusammen-
geführt werden. 

 
(3)  Auskunftspflichtig sind die zuständigen Stellen. 
 
(4)  Zu Zwecken der Erstellung der Berufsbildungsberichterstattung sowie zur Durchführung der 

Berufsbildungsforschung nach § 84 werden die nach Absatz 1 Satz 1 erhobenen Daten als Ein-
zelangaben vom Statistischen Bundesamt und von den statistischen Ämtern der Länder ver-
arbeitet und an das Bundesinstitut für Berufsbildung übermittelt. Hierzu wird beim Bundesin-
stitut für Berufsbildung eine Organisationseinheit eingerichtet, die räumlich, organisatorisch 
und personell von den anderen Aufgabenbereichen des Bundesinstituts für Berufsbildung zu 
trennen ist. Die in der Organisationseinheit tätigen Personen müssen Amtsträger oder für den 
öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete sein. Sie dürfen aus ihrer Tätigkeit gewonnene 
Erkenntnisse nur zur Erstellung des Berufsbildungsberichts sowie zur Durchführung der Be-
rufsbildungsforschung verwenden. Die nach Satz 1 übermittelten Daten dürfen nicht mit an-
deren personenbezogenen Daten zusammengeführt werden. Das Nähere zur Ausführung der 
Sätze 2 und 3 regelt das Bundesministerium für Bildung und Forschung durch Erlass. 
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§ 88 BBiG in der Fassung mit Gültigkeit bis zum 31. Dezember 2019 
 
Diese Fassung ist maßgebend für Ausbildungsverträge mit vertraglich vereinbartem Beginn vor 
dem 1. Januar 2021. Ausnahme ist die Ausbildungsvergütung (siehe oben). Außerdem werden An-
gaben zu den Ausbildungsberatern und Ausbildungsberaterinnen (Satzart 4) und zu den Teilneh-
menden an einer Berufsausbildungsvorbereitung (Satzart 5) ab 2020 nicht mehr erfasst.  
 
(1) Die jährliche Bundesstatistik erfasst 

1. für jeden Auszubildenden und jede Auszubildende: 
a) Geschlecht, Geburtsjahr, Staatsangehörigkeit; 
b) allgemeinbildender Schulabschluss, vorausgegangene Teilnahme an berufsvorberei-

tender Qualifizierung oder beruflicher Grundbildung, berufliche Vorbildung; 
c) Ausbildungsberuf einschließlich Fachrichtung; 
d) Ort der Ausbildungsstätte, Wirtschaftszweig, Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst; 
e) Ausbildungsjahr, Abkürzung der Ausbildungsdauer, Dauer der Probezeit; 
f) Monat und Jahr des Beginns der Berufsausbildung, Monat und Jahr der vorzeitigen Auf-

lösung des Berufsausbildungsverhältnisses; 
g) Anschlussvertrag bei Stufenausbildung mit Angabe des Ausbildungsberufs; 
h) Art der Förderung bei überwiegend öffentlich, insbesondere auf Grund des Dritten Bu-

ches Sozialgesetzbuch geförderten Berufsausbildungsverhältnissen; 
i) Monat und Jahr der Abschlussprüfung, Art der Zulassung zur Prüfung, Monat und Jahr 

der Wiederholungsprüfung, Prüfungserfolg; 
2. für jeden Prüfungsteilnehmer und jede Prüfungsteilnehmerin in der beruflichen Bildung mit 

Ausnahme der durch Nummer 1 erfassten Auszubildenden:  
Geschlecht, Geburtsjahr, Berufsrichtung, Vorbildung, Wiederholungsprüfung, Art der  
Prüfung, Prüfungserfolg; 

3. für jeden Ausbilder und jede Ausbilderin:  
Geschlecht, Geburtsjahr, Art der fachlichen Eignung; 

4. für jeden Ausbildungsberater und jede Ausbildungsberaterin:  
Geschlecht, Geburtsjahr, Vorbildung, Art der Beratertätigkeit, fachliche Zuständigkeit, durch-
geführte Besuche von Ausbildungsstätten; 

5. für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin an einer Berufsausbildungsvorbereitung,  
soweit der Anbieter der Anzeigepflicht des § 70 Abs. 2 unterliegt:  
Geschlecht, Geburtsjahr, Staatsangehörigkeit, Berufsrichtung. 
 

(2) Hilfsmerkmale sind Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen. Sie sind zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt, spätestens nach Abschluss der wiederkehrenden Erhebung zu löschen. 
 

(3) Auskunftspflichtig sind die zuständigen Stellen. 
 
(4) Zu Zwecken der Erstellung des Berufsbildungsberichts sowie zur Durchführung der Berufsbil-

dungsforschung nach § 84 sind die nach Absatz 1 Nr. 1 bis 5 erhobenen Einzelangaben vom 
Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder an das Bundesinstitut für 
Berufsbildung zu übermitteln. Hierzu wird beim Bundesinstitut für Berufsbildung eine Organi-
sationseinheit eingerichtet, die räumlich, organisatorisch und personell von anderen Aufga-
benbereichen des Bundesinstituts für Berufsbildung zu trennen ist. Die in der Organisations-
einheit tätigen Personen müssen Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Ver-
pflichtete sein. Sie dürfen die aus ihrer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse nur zur Erstellung 
des Berufsbildungsberichts sowie zur Durchführung der Berufsbildungsforschung verwenden. 
Die nach Satz 2 übermittelten Daten dürfen nicht mit anderen personenbezogenen Daten zu-
sammengeführt werden. Das Nähere zur Ausführung der Sätze 2 und 3 regelt das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung durch Erlass. 
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I. Auszubildende bzw. Ausbildungsverträge (Satzart 1) 

Mit der Satzart 1 (Ausbildungsverträge gemäß § 88 Abs. 1 Satz 1) werden Daten zu Ausbildungs-
verträgen (nicht zu Auszubildenden) gemeldet. Ein Datensatz zur Satzart 1 (Daten zu den Ausbil-
dungsverhältnissen: z.B. Neuabschlüsse, Auszubildende, Abschlussprüfungen und Vertragslösun-
gen) ist zu melden, wenn: 

— das Ausbildungsverhältnis am Erhebungsstichtag (31.12. des Berichtsjahres) besteht 
(auch bei verlängerter Ausbildung wegen nicht bestandener Abschlussprüfung)  
oder 

— das Ausbildungsverhältnis im Berichtsjahr begonnen hat und auch angetreten wurde 
(auch wenn es am 31.12. des Berichtsjahres nicht mehr besteht) 
oder 

— das Datum einer vorzeitigen Lösung im Berichtsjahr (1.1. bis 31.12.) liegt (allerdings nur, 
wenn die Ausbildung auch angetreten wurde; Ausbildungsverträge, die vor Antritt der 
Ausbildung gelöst werden, werden nicht zur Berufsbildungsstatistik gemeldet) 
oder 

— das Datum einer Abschluss- oder Wiederholungsprüfung im Berichtsjahr liegt 
(auch wenn der Ausbildungsvertrag nicht verlängert wurde, das Ergebnis der Prüfung ist 
im Merkmal „Prüfungserfolg“ anzugeben). 

 
Zu Zwecken der Klärung von Unstimmigkeiten in den gemeldeten Daten im Verlauf der Erhebung 
des jeweiligen Berichtsjahres wird eine Datensatznummer (vor Berichtsjahr 2021: IdentNr) erho-
ben. Diese ist von der Kammer/zuständigen Stelle so zu vergeben, dass sie zur Identifizierung des 
Einzelfalls für evtl. Rückfragen dient, d.h. sie muss eindeutig sein. 

Falls beispielsweise bei einem Ausbildungsvertragswechsel von Auszubildenden die Datensatz-
nummer von der meldenden Stelle weiterverwendet wird, muss eine ergänzende Ziffer angehängt 
werden. Sonst treten bei der Meldung zur Statistik im Rahmen der Plausibilisierung fehlerhafte 
Doppelfälle auf, falls mit dem Auszubildenden im Laufe des Berichtsjahres mehr als ein Ausbil-
dungsverhältnis bestand. 

Nicht zu melden sind Personen, die keine Auszubildenden im Sinne dieser Statistik sind (Teilneh-
mer/Teilnehmerinnen an Umschulungsmaßnahmen, Personen in vollzeitschulischer Berufsaus-
bildung etc. → Auszubildende).  

Außerdem sind nicht zu melden: Ausbildungsverträge, die nicht angetreten wurden (in diesen Fäl-
len hat kein Ausbildungsverhältnis bestanden) sowie Ausbildungsverträge, die zwar bereits abge-
schlossen wurden, bei denen das Ausbildungsverhältnis aber erst nach dem 31.12. des Berichts-
jahres angetreten wird (diese werden erst für das Berichtsjahr gemeldet, in dem das Ausbildungs-
verhältnis beginnt). 

Ebenfalls nicht in der Satzart 1 zu melden sind Auszubildende, deren vertraglich vereinbartes Aus-
bildungsende im Berichtsjahr liegt, deren Ausbildung aber aufgrund einer bestandenen oder end-
gültig nicht bestandenen Abschlussprüfung bereits im Vorjahr endete. 

Auch Personen, deren Ausbildungsverhältnis während des gesamten Berichtsjahres (1.1. bis 
31.12.) ruht, z.B. wegen Schwangerschaft, sind in der Satzart 1 (Auszubildende) nicht zu melden.  

 
Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr. 
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Erhebungsmerkmale und Merkmalsausprägungen 
Eine tabellarische Übersicht der Merkmale sowie technische Hinweise zur Datenlieferung finden 
Sie in der Datensatzbeschreibung zur Berufsbildungsstatistik. Diese ist den Begriffen und Erläute-
rungen als Anhang beigefügt. 

Auszubildende  
Begriff 

Auszubildender/Auszubildende ist, wer einen Berufsausbildungsvertrag im Sinne des BBiG oder 
der HwO abgeschlossen hat, um eine Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
(§ 4 BBiG) oder in einem als anerkannt geltenden Ausbildungsberuf (§ 103 BBiG) zu absolvieren. 
Zum Kreis der Auszubildenden zählen auch Jugendliche, die in Ausbildungsregelungen für Men-
schen mit Behinderungen (§ 66 BBiG, § 42 r HwO (§ 42 m HwO bis 31.12.2019)) ausgebildet wer-
den. 
 
Nicht zu den Auszubildenden zählen z.B. (teilw. § 3 BBiG): 

— Praktikanten/Praktikantinnen, Volontäre/Volontärinnen 
— Umschüler/Umschülerinnen bzw. Teilnehmer/Teilnehmerinnen an betrieblichen Um-

schulungsmaßnahmen (auch wenn ein betrieblicher Umschulungsvertrag vorliegt) 
— Rehabilitanden, die keine Ausbildung für Menschen mit Behinderungen, sondern eine 

Umschulung oder Fortbildung durchlaufen 
— Personen in sogenannter schulischer Berufsausbildung (Besuch von berufsbildenden 

Schulen oder sonstiger Berufsbildungseinrichtungen die den Schulgesetzen der Länder 
unterstehen), auch wenn diese Ausbildung betriebliche Praxisteile enthält, z. B. Schü-
ler/Schülerinnen an Berufsfachschulen 

— Personen in Ausbildung zum Pflegefachmann/zur Pflegefachfrau 
— Personen, die einen Heilhilfsberuf erlernen, z.B. Schüler/Schülerinnen in Schulen des 

Gesundheitswesens 
— Personen, die im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses (Vorberei-

tungsdienst für Beamte) ausgebildet werden 
— Personen, die eine Berufsausbildung auf Handelsschiffen absolvieren, soweit es sich 

nicht um Schiffe der kleinen Hochseefischerei oder der Küstenfischerei handelt 
— Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Berufsvorbereitung oder einer Einstiegsqualifizierung 

(EQ) 
 
Hinweis zur Zählweise 

In den Ergebnistabellen der Berufsbildungsstatistik gelten als Auszubildende die Personen, die 
sich am Erhebungsstichtag (31.12.) in einem Ausbildungsverhältnis befinden. 

Darin sind auch Auszubildende enthalten, die im Berichtsjahr an einer Abschlussprüfung teilge-
nommen haben und diese nicht bestanden haben (sofern der Ausbildungsvertrag noch besteht 
bzw. verlängert wurde). 

Verkürzung der Ausbildungsdauer  
Begriff 

Die Ausbildungsdauer gemäß Ausbildungsordnung und die tatsächliche Ausbildungszeit können 
voneinander abweichen, wenn die Ausbildungszeit verkürzt oder verlängert wird. Mit Verkürzung 
der Ausbildungsdauer ist die Verkürzung gemeint, die bereits bei Abschluss oder während der 
Laufzeit des Ausbildungsvertrags zwischen beiden Parteien nach §§ 7 und 8 BBiG vereinbart 
worden ist.  
Nicht gemeint ist eine kürzere Ausbildungsdauer aufgrund eines verspäteten Beginns der Be-
rufsausbildung (z.B. aufgrund von Nachvermittlung), ebenso nicht gemeint ist hier die vorzeitige 
Zulassung zur Abschlussprüfung nach § 45 Abs. 1 BBiG. → Art der Zulassung zur Prüfung 
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Die Anrechnung einer vorherigen Berufsausbildung bei Anschlussverträgen ist nicht als Verkür-
zung der Ausbildungszeit zu erfassen. → Anschlussvertrag 
Auch eine Teilzeitberufsausbildung ist nicht als Verkürzung der Ausbildungszeit zu erfassen. Al-
lerdings kann zusätzlich zur Teilzeitregelung auch eine Verkürzung vorliegen, die dann entspre-
chend zu melden ist.→ Teilzeitberufsausbildung   
Fälle, bei denen Auszubildende einen Neuvertrag erhalten und mit Vertragslösung gemeldet 
werden sollen (im Ausbildungsverlaufs nicht vorgesehene Betriebswechsel), sind ebenfalls nicht 
mit Verkürzung der Ausbildungszeit zu erfassen. → Datum der vorzeitigen Lösung des Ausbil-
dungsvertrages  
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Anzugeben ist bei Verkürzung der Ausbildungsdauer der Umfang der Verkürzung der Gesamt-
dauer in Monaten, bei Verkürzung um Teilmonate ist auf ganze Monate aufzurunden. 

Anschlussvertrag  
Begriff 

Als Anschlussverträge werden solche Ausbildungsverträge erfasst, die in (i.d.R. drei- oder dreiein-
halbjährigen) Ausbildungsberufen mit Personen abgeschlossen werden, die bereits eine zweijäh-
rige Berufsausbildung absolviert haben. Die Ausbildung im Anschlussvertrag ist dann kürzer (um 
maximal 2 Jahre); die anzurechnende Dauer ist in der Ausbildungsordnung geregelt. Die Ausbil-
dungsordnungen müssen diese Möglichkeit der Anrechnung explizit vorsehen, ansonsten wird 
nicht von einem Anschlussvertrag im Sinne der Berufsbildungsstatistik gesprochen. In den Ausbil-
dungsordnungen (des Berufs, der angerechnet werden kann oder der Berufe, auf die angerechnet 
werden kann) ist von Fortführung/Fortsetzung der Berufsausbildung, von aufbauenden Ausbil-
dungsberufen und von Anrechnungsregelungen die Rede. 
 
Ein Beispiel für einen Anschlussvertrag ist der Abschluss eines Ausbildungsvertrages im Beruf 
Kauffrau bzw. Kaufmann im Einzelhandel im Anschluss an eine Ausbildung zur Verkäuferin bzw. 
zum Verkäufer. Der Einstieg erfolgt gemäß Ausbildungsordnung in das dritte Ausbildungsjahr. 
Ein weiteres Beispiel ist der Abschluss eines Ausbildungsvertrages im Beruf Sattler/in im An-
schluss an eine erfolgreiche Ausbildung zur Fachkraft für Lederverarbeitung. Der Einstieg im An-
schlussvertrag im Beruf Sattler/in erfolgt in das zweite Ausbildungsjahr und die Ausbildung ist 
um ein Jahr kürzer. Nach der Ausbildung zur Fachkraft für Lederverarbeitung ist ebenfalls ein An-
schlussvertrag im Beruf Schuhfertiger/in möglich. Dort erfolgt der Einstieg in das dritte Ausbil-
dungsjahr und somit eine um zwei Jahre kürzere Ausbildung. 
Bislang sind solche Fortführungen von zweijährigen dualen Berufsausbildungen ausschließlich in 
Berufen der Ausbildungsbereiche Industrie und Handel sowie Handwerk vorgesehen. In den Aus-
bildungsbereichen öffentlicher Dienst, Landwirtschaft, Hauswirtschaft und den Freien Berufen 
gibt es keine Anschlussverträge. 
 
Nicht gemeint sind neu abgeschlossene Ausbildungsverträge, die nach einer vorzeitigen Lösung 
eines Ausbildungsvertrages in einem anderen Beruf und/oder mit einem anderen Ausbildungs-
betrieb erneut abgeschlossen werden. Ebenfalls nicht gemeint sind Ausbildungsverträge mit 
Verkürzungen aufgrund von Anrechnungen vorheriger dualer Berufsausbildungen, die nicht ex-
plizit in den Ausbildungsordnungen vorgesehen sind. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Ein Anschlussvertrag kann nur dann vorliegen, wenn zuvor eine zweijährige duale Berufsausbil-
dung abgeschlossen (erfolgreich beendet) worden ist (§ 88 Abs. 1 i BBiG). 
Falls ein Anschlussvertrag nach dem oben beschriebenen Begriff vorliegt, ist auch der Berufs-
schlüssel des angerechneten Ausbildungsberufes zu nennen. Dabei sind die möglichen Meldun-
gen auf die in den Ausbildungsordnungen genannten, anrechenbaren Berufe beschränkt. Das 
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Statistische Bundesamt stellt eine entsprechende Leitdatei mit den in Frage kommenden Beru-
fen zur Verfügung. 
Die Zeit der Verkürzung, die sich aufgrund des angerechneten Ausbildungsberufs ergibt, ist beim 
Ende der Ausbildung zu berücksichtigen, sie ist aber NICHT zusätzlich beim Merkmal → Verkür-
zung der Ausbildungsdauer zu melden. 
 
Bei Ausbildungsberufen für Menschen mit Behinderung nach BBiG bzw. HwO wird das Merkmal 
der Anrechnungsmöglichkeiten in der Berufsbildungsstatistik bisher nicht geführt. 

Art der Förderung bei überwiegend öffentlich, insbesondere aufgrund des 
SGB III, geförderten Berufsausbildungsverhältnissen 
Begriff 

Dieses Merkmal betrifft vor allem außer-/überbetriebliche Bildungsträger/-einrichtungen. Bei 
den öffentlichen Förderungen von Berufsausbildungsverhältnissen handelt es sich 

— zum einen um Sonderprogramme/Maßnahmen für Jugendliche mit besonderem indivi-
duellen Förderbedarf, z.B. aufgrund von sozialen Benachteiligungen, Lernbeeinträchti-
gungen und Behinderungen, und 

— zum anderen um Sonderprogramme/Maßnahmen für marktbenachteiligte Jugendliche, 
die wegen Lehrstellenmangels keinen Ausbildungsplatz fanden. 

 
Dieses Merkmal betrifft Betriebe nur dann, wenn das von ihnen abgeschlossene Ausbildungsver-
hältnis aus einem der oben genannten Sonderprogramme/Maßnahmen im ersten Jahr der Aus-
bildung überwiegend öffentlich finanziert wird. 
Die Art der Förderung ist dann anzugeben, wenn die öffentliche Förderung mehr als 50% der Ge-
samtkosten im ersten Jahr der Ausbildung abdeckt. Die Zuordnung bleibt in den folgenden Aus-
bildungsjahren bestehen. Zu den Gesamtkosten zählen die Ausbildungsvergütung, aber auch alle 
weiteren im Zusammenhang mit der Ausbildung anfallenden Personal- und Sachkosten sowie 
Gebühren. Etwaige Erträge durch die Mitarbeit der Auszubildenden bleiben unberücksichtigt. 
 
Die Fördermöglichkeiten in § 16 SGB II gelten analog. Es werden nur Finanzierungen erfasst, die 
die Betriebe/Bildungsträger erhalten; finanzielle Unterstützungen, die direkt an die Jugendlichen 
gehen, werden nicht berücksichtigt. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Folgende Förderungsarten sind zulässig: 
(0) keine Förderung (überwiegend betriebliche Finanzierung) 
(1) Sonderprogramm des Bundes und der Länder (in der Regel für „marktbenachteiligte“ Ju-

gendliche) 
(2) Förderung für sozial benachteiligte bzw. Lernbeeinträchtigte sowie für Auszubildende, de-

ren Berufsausbildungsverhältnis im ersten Jahr der Ausbildung gelöst wurde und die ihre 
Ausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung fortsetzen (außerbetriebliche Ausbil-
dung für sozial Benachteiligte bzw. Lernbeeinträchtigte) 
Grundlage: SGB III 

(3) Förderung der Berufsausbildung für Menschen mit Behinderungen (Ausbildung für Men-
schen mit Behinderungen – Reha) 
Grundlage: SGB III 

Die bisherige Ausprägung (4) betriebsnahe Förderung (gesondert erfasst nur in Brandenburg) 
entfällt ab dem Berichtsjahr 2021 und ist dann auch für Brandenburg unter (1) Sonderprogramm 
des Bundes und der Länder zu melden. 
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Art der Zulassung zur Prüfung  
Begriff 

Zur Prüfung kann zugelassen werden, wer gemäß § 43 Abs. 1 BBiG die Ausbildungszeit zurückge-
legt hat oder wessen Ausbildungszeit nicht später als zwei Monate nach dem Prüfungstermin en-
det (fristgemäße Zulassung). 
Eine „vorzeitige“ Zulassung ist dann gegeben, wenn Auszubildende aufgrund ihrer Leistungen 
vor dem im Ausbildungsvertrag festgelegten Ausbildungsende zur Prüfung zugelassen werden 
(§ 45 Abs. 1 BBiG). 
Die zuständige Stelle kann im Ausnahmefall auch einem Antrag des Auszubildenden auf Verlän-
gerung der Ausbildungszeit zustimmen, um das Ausbildungsziel zu erreichen (§ 8 Abs. 2 BBiG). 
Dabei ändert sich das vertraglich vereinbarte Ausbildungsende, die Zulassung zur Abschlussprü-
fung ist als „fristgemäß“ zu erfassen. Fristgemäß bezieht sich also auf die im Ausbildungsvertrag 
vereinbarte Frist. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Diese bezieht sich nur auf die erste Prüfungsteilnahme (Abschlussprüfung), nicht auf Wiederho-
lungsprüfungen. Die Eintragung bleibt bei Wiederholungsprüfungen unverändert. 
 
Die Eintragung steht im engen Zusammenhang mit der Prüfungsteilnahme und sollte möglichst 
in demselben Kalenderjahr erfolgen, in dem die Prüfung stattfindet (auch wenn Zulassung und 
Prüfung entsprechend zeitlich auseinanderfallen können). 
 
Folgende Arten der Zulassung sind für die Statistik zu melden: 

(0) fristgemäß 
(1) vorzeitig 

Die bisherige Ausprägung (2) nach verlängerter Ausbildung entfällt ab dem Berichtsjahr 2021. 

Ausbildungsbereich (Zuständigkeitsbereich)  
Begriff 

In der Berufsbildungsstatistik wird nach Zuständigkeitsbereichen unterschieden. Maßgeblich für 
die Zuordnung zu den Zuständigkeitsbereichen ist in der Regel nicht der Ausbildungsbetrieb 
(Ausnahme Handwerk), sondern die zuständige Stelle für den Ausbildungsberuf. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Folgende Ausbildungsbereiche sind für die Statistik zu melden: 
(1) Industrie und Handel (einschließlich Banken, Versicherungen, Gast- und Verkehrsgewerbe) 
(2) Handwerk 
(3) Landwirtschaft 
(4) öffentlicher Dienst 
(5) Freie Berufe 
(6) Hauswirtschaft 
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Ausbildungsintegrierendes duales Studium  
Begriff 

Unter ausbildungsintegrierendem dualem Studium sind ausschließlich duale Studiengänge zu 
verstehen, bei denen zum einen eine Hochschule oder Berufsakademie besucht wird und zum 
anderen gleichzeitig eine Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag nach Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) bzw. Handwerksordnung (HwO) stattfindet. Das ausbildungsintegrierende duale Studium 
ist demnach eine Form der Berufsausbildung und wird in der jährlichen Bundesstatistik erfasst 
(§ 88 Abs. 1 BBiG). Die Auszubildenden erlangen sowohl einen wissenschaftlichen Abschluss als 
auch einen Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach BBIG bzw. HwO. Außerdem 
sind die Studien- und Praxisphasen eng miteinander abgestimmt. Für die Immatrikulation in die 
entsprechenden Studiengänge ist in der Regel ein abgeschlossener Ausbildungsvertrag nötig. 
 
Die Berufsbildungsstatistik erfasst ausschließlich duale Berufsausbildungen nach BBiG bzw. 
HwO; als duale Studiengänge werden entsprechend ausschließlich die ausbildungsintegrieren-
den Studiengänge erfasst. 
Nicht zu erhebende (duale) Studienformen. 
Nicht erfasst werden praxisintegrierende duale Studiengänge. Bei diesen finden regelmäßige 
Praxisphasen in einem Unternehmen statt und es erfolgt der Besuch einer Hochschule bzw. 
Berufsakademie. Im Gegensatz zum ausbildungsintegrierenden dualen Studium haben die Stu-
dierenden aber keinen Ausbildungsvertrag und es wird in der Regel kein Abschluss in einem an-
erkannten Ausbildungsberuf nach BBiG bzw. HwO erlangt. 
Ebenfalls nicht erfasst werden sogenannte ausbildungsbegleitende Studiengänge. Hier liegt kein 
duales Studium in dem oben beschriebenen Format vor. Zwar gibt es auch hier eine Kombina-
tion von Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag und Studium, aber keine formale Verknüp-
fung. Unter ausbildungsbegleitende Studiengänge fallen beispielsweise Konstellationen, in de-
nen Auszubildende neben Ihrer Ausbildung noch ein Fern- oder Abendstudium absolvieren. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Zu melden ist: 
(0) Kein ausbildungsintegrierendes duales Studium 
(1) Ausbildungsintegrierendes duales Studium 

 
Liegt die Information aus einem Vertrag mit Ausbildungsbeginn vor dem 01.01.2021 nicht vor, ist 
„0“ zu melden. 

Ausbildungsjahr (Berechnung, Erfassung entfällt)  
Begriff 

Das Ausbildungsjahr wird zum Zweck der Berufsbildungsstatistik über die Restdauer des Ausbil-
dungsvertrags definiert; gemeint ist hierbei die Dauer, die sich aus dem vertraglich vereinbarten 
Ende des Ausbildungsverhältnisses und dem aktuellen Berichtsjahr ergibt. Das Ausbildungsjahr 
gibt nicht unbedingt den Stand der Ausbildung wieder. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Das Ausbildungsjahr wird ab dem Berichtsjahr 2021 nicht mehr erfasst, sondern durch die Plau-
sibilitätsprüfung berechnet. Dabei wird folgende Berechnungsmethode angewendet: 
 
Restdauer in Monaten= Differenz Tage/30,4375 
Wobei: Differenz Tage = Datum Ende – Stichdatum + 1 
30,4375: Tagesanzahl je Monat für ein durchschnittliches Jahr [(3 * 365 + 366) / (4 * 12)] 
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Hinweise: 
 
Datum Ende aus E14 
 
Stichdatum 

— bei vorzeitiger Lösung: Datum Lösung aus E15, 
— bei bestandener oder endgültig nicht bestandener Abschluss- oder Wiederholungsprü-

fung (wenn nicht zugleich eine vorzeitige Vertragslösung vorliegt): Datum Abschlussprü-
fung bzw. Datum Wiederholungsprüfung 1 oder 2 (der letzten absolvierten Prüfung) ge-
mäß E18, E20 oder E23, 

— in allen anderen Fällen: 31.Dezember des Berichtsjahres 
 
Das Ausbildungsjahr wird aufgrund der Restdauer folgendermaßen zugeordnet: 
 

Dauer laut 
Ausbildungs-
ordnung  
(Monate) 

Ausbildungs-
jahr=1 

Ausbildungs-
jahr=2 

Ausbildungs-
jahr=3 

Ausbildungs-
jahr=4 

 Restdauer Restdauer Restdauer Restdauer 
12 immer    
18 >=6 <6   
24 >=12 <12   
30 >=18 <18 UND >=6 <6  
36 >=24 <24 UND >=12 <12  
42 >=30 <30 UND >=18 <18 UND >=6 <6 

 
Diese Zuordnung über die Restdauer kann (bei Verkürzungen nach § 7 sowie § 8 BBiG) von den in 
der Praxis der Berufsausbildung variierenden Zuordnungen abweichen. 
Da bei Verkürzungen die Möglichkeit besteht, einen neuen Ausbildungsvertrag in einem höheren 
Ausbildungsjahr zu beginnen, kann die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge grö-
ßer als die Zahl der Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr sein. Ist die vereinbarte Ausbil-
dungszeit länger als in der Ausbildungsordnung vorgesehen werden die Personen länger dem 1. 
Ausbildungsjahr zugeordnet.  

Ausbildungsvergütung  
Dieses Merkmal ist für Berufsausbildungsverträge mit Ausbildungsbeginn seit dem 1. Januar 2020 
zu erheben. 

Begriff 

Die Ausbildungsvergütung ist die bei Abschluss des Berufsausbildungsvertrages vereinbarte mo-
natliche Bruttovergütung für jedes Ausbildungsjahr. 
Vertraglich vereinbarte Sachleistungen sind Teil der Ausbildungsvergütung, soweit sie nach  
§ 17 Absatz 6 BBiG auf die Bruttovergütung angerechnet werden können. Angerechnet werden 
können die in § 2 Sozialversicherungsentgeltverordnung festgelegten Sachbezugswerte für Ver-
pflegung, Unterkunft und Wohnung. Die Sachbezüge dürfen nicht mehr als 75 Prozent der Brut-
tovergütung betragen. 
Jahressonderleistungen sind nur dann Bestandteil der Ausbildungsvergütung, wenn diese ver-
traglich vereinbarte Gegenleistung für geleistete Arbeit sind, monatlich ausgezahlt werden und 
ohne Bedingung und unwiderruflich vereinbart wurden, d.h. z.B. nicht umsatzabhängig sind. In-
sofern sind z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld nur dann Teil der Ausbildungsvergütung, wenn 
diese monatlich ausgezahlt werden und ohne Bedingung vereinbart wurden. 
 

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2019/0501-0600/0559-19.html?nn=4732016&cms_topNr=559%2F19#top-559/19


Berufsbildungsstatistik – Begriffe und Erläuterungen 
 

– 14 – 

Hinweise zur statistischen Erfassung 

Die Ausbildungsvergütung ist für Ausbildungsverträge mit vertraglich vereinbartem Ausbildungs-
beginn ab 01.01.2020 zu erfassen. 
Zu melden ist die monatliche Ausbildungsvergütung in vollen Euro für jedes Ausbildungsjahr, 
Beträge bis unter 0,50 Euro sind dabei abzurunden sowie von 0,50 Euro an aufzurunden. 
Zu erfassen ist die vertraglich vereinbarte Gesamtvergütung pro Monat insgesamt für jedes Aus-
bildungsjahr, d.h. inkl. der nach § 17 Absatz 6 (Gesetz zur Modernisierung und Stärkung der be-
ruflichen Bildung) vertraglich vereinbarten anrechenbaren Sachbezugswerte nach § 2 Sozialver-
sicherungsentgeltverordnung für Verpflegung, Unterkunft und Wohnung. 
Auch bei Teilzeitberufsausbildungen ist die vertraglich vereinbarte Ausbildungsvergütung zu er-
fassen. 
Die Ausbildungsvergütung ist für jedes nach der Ausbildungsordnung vorgesehene Ausbildungs-
jahr zu erfassen, es sei denn, es liegt eine Verkürzung der Ausbildungsdauer vor. Dann ist die 
Ausbildungsvergütung für die vertraglich vereinbarten Ausbildungsjahre zu erfassen. 
Sofern bei überwiegend öffentlich geförderten Berufsausbildungen dem Ausbildungsbetrieb 
keine oder unvollständige Informationen zur Ausbildungsvergütung vorliegen, weil die Ausbil-
dungsvergütung von Dritter Stelle an den bzw. die Auszubildenden ausgezahlt bzw. bezuschusst 
werden, ist es zulässig keine bzw. unvollständige Angaben zum Merkmal zu machen. Über das 
Merkmal „Art der Förderung bei überwiegend öffentlich, insbesondere aufgrund des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch, geförderten Berufsausbildungsverhältnissen“ sind überwiegend öffent-
lich geförderten Berufsausbildungen identifizierbar. Änderungen der Ausbildungsvergütung 
durch Änderung der Tarifverträge nach Vertragsabschluss werden in der Berufsbildungsstatistik 
nicht erfasst. 

Ausbildungsverlauf 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Bei der zeitlichen Erfassung (Datum) der Merkmale vertraglicher Beginn der Ausbildung, Ende 
der Ausbildung, vorzeitige Lösung, Abschlussprüfung und Wiederholungsprüfung können sich 
Besonderheiten im Rahmen des Ausbildungsverlaufs ergeben. 
 
a) Auszubildende lösen ihren Ausbildungsvertrag vorzeitig (d.h. vor der Abschlussprüfung), neh-
men aber dennoch an einer Abschlussprüfung teil. 
Diese Fälle sind wie Personen mit bestehendem Ausbildungsvertrag unter Satzart 1 zur Berufs-
bildungsstatistik zu melden (nicht als Prüfungsteilnehmende mit Externenzulassung zur Ab-
schlussprüfung). In den Ergebnistabellen werden sie als Prüfungsteilnahmen gezählt, jedoch 
nicht als Auszubildende (am 31.12.). 
Zwar sind diese Jugendlichen keine Auszubildenden mehr, weil für sie kein Ausbildungsverhält-
nis am Stichtag der Erhebung besteht, laut Kommentar zu § 35 BBiG erscheint es aber zweckmä-
ßig und gerechtfertigt, dass sie dennoch im Verzeichnis der Ausbildungsverhältnisse eingetragen 
bleiben und erst nach der Ablegung der Abschlussprüfung gelöscht werden. 
 
b) Auszubildende verlängern den Ausbildungsvertrag nach nicht bestandener Abschlussprüfung 
nicht und schließen auch keinen neuen Ausbildungsvertrag ab. 
Auf Antrag kann nach nicht bestandener Abschlussprüfung der Ausbildungsvertrag verlängert 
werden. Wenn dies nicht der Fall ist bzw. nicht möglich ist, werden diese Fälle im Prüfungsjahr 
wie Jugendliche mit bestehendem Ausbildungsvertrag unter Satzart 1 zur Berufsbildungsstatistik 
gemeldet, sie werden in den Ergebnistabellen nicht mehr als Auszubildende (am 31.12.) gezählt. 
In dem Berichtsjahr, in dem sie an einer Wiederholungsprüfung teilnehmen, werden sie in den 
Ergebnistabellen entsprechend als Teilnahmen an Wiederholungsprüfungen gezählt. 
 
c) Auszubildende beenden oder lösen ihren Ausbildungsvertrag vorzeitig nach dem Nichtbeste-
hen der Abschlussprüfung und vor Ende der Ausbildung gemäß Vertrag und schließen einen 

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2019/0501-0600/0559-19.html?nn=4732016&cms_topNr=559%2F19#top-559/19
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2019/0501-0600/0559-19.html?nn=4732016&cms_topNr=559%2F19#top-559/19
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neuen Vertrag bei einem neuen Ausbildungsbetrieb ab. In diesem neuen Ausbildungsverhältnis 
nehmen sie dann an einer Wiederholungsprüfung teil. 
In diesem Fall sind unter Satzart 1 zwei Datensätze mit unterschiedlichen Datensatznummern zu 
melden: Gemeldet und gezählt wird im ersten Vertrag eine Abschlussprüfung (nicht bestanden), 
ggf. auch eine vorzeitige Lösung. Für den neu abgeschlossenen Ausbildungsvertrag mit der vor 
Ausbildungsbeginn abgelegten Abschlussprüfung ist eine vorherige duale Berufsausbildung 
(nicht erfolgreich beendet) zu melden. Die Abschlussprüfung aus dem ersten Vertrag wird nicht 
gemeldet, nur die Wiederholungsprüfung im aktuellen Vertrag. Im aktuellen Vertrag wird ledig-
lich die Teilnahme an einer Wiederholungsprüfung im Berichtsjahr gezählt, die im vorherigen 
Ausbildungsverhältnis nicht bestandene Abschlussprüfung (auch wenn sie im gleichen Berichts-
jahr erfolgte) wird nur für den vorhergehenden, nicht jedoch für den neuen Vertrag gezählt 
(keine Doppelzählungen). 
 
d) Auszubildende beenden ihre zweijährige Berufsausbildung erfolgreich und setzen diese in 
einem aufbauenden Ausbildungsberuf fort (Anschlussverträge). 
Beide Ereignisse sind im Berichtsjahr zu melden, in dem sie erfolgen. Unter Satzart 1 sind zwei 
Datensätze zu melden. Ein Datensatz für den ersten Ausbildungsvertrag im zweijährigen Ausbil-
dungsberuf mit bestandener Abschlussprüfung. Den zweiten Datensatz für den Ausbildungsver-
trag im Beruf, in dem die Ausbildung fortgeführt bzw. die vorherige angerechnet wird. Es handelt 
sich hier nicht um eine Verlängerung der Ausbildung, sondern um einen Anschlussvertrag, der 
als neuer Ausbildungsvertrag zu erfassen ist. Für den Anschlussvertrag sind diese Auszubilden-
den mit neuer Datensatznummer, neuem Beruf, neuem Datum des vertraglichen Beginns der 
neuen Berufsausbildung und vorheriger dualer Berufsausbildung (erfolgreich beendet) zu mel-
den.  
 
e) Von Beginn an sind für eine Ausbildung ein oder mehrere Betriebswechsel geplant (bislang 
ausschließlich in der Landwirtschaft; nicht gemeint ist Verbundausbildung) 
In solchen Fällen ist beim jeweiligen Betriebswechsel weder eine vorzeitige Vertragslösung zu 
melden, noch ein Neuabschluss (die Lösungen waren nicht vorzeitig, sondern vorgesehen). Bei 
solchen planmäßigen Betriebswechseln, werden - selbst wenn mehrere Verträge für eine Ausbil-
dung abgeschlossen werden - die Ausbildungen wie EIN Ausbildungsvertrag gemeldet. Als „Da-
tum des vertraglichen Beginns der aktuellen Berufsausbildung“ ist das Datum des  
ersten Vertrages und als „Datum des Endes der aktuellen Berufsausbildung“ das voraussichtli-
che Enddatum des letzten Vertrages zu melden. Bei NICHT im Ausbildungsverlauf vorgesehenen 
Vertragslösungen und Neuabschlüssen wie z.B. nicht geplanten Betriebswechseln, ist jeder Aus-
bildungsvertrag einzeln sowie jede vorzeitige Vertragslösung und jeder Neuabschluss zu melden. 
In diesen Fällen wird jeder Vertrag mit dem jeweiligen vereinbarten Beginn- und Enddatum so-
wie den jeweiligen vorherigen Berufsausbildungen gemeldet. 
  

Berufsbezeichnung (einschl. Fachrichtung)  
Begriff 

Die Berufskennziffern für die in der Ausbildungsordnung festgelegten Berufsbezeichnungen wer-
den erfasst. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 
Für die Ausbildungsberufe sind die in der Leitdatei des Statistischen Bundesamtes enthaltenen 
achtstelligen Schlüsselnummern zu verwenden. Die ersten fünf Ziffern entsprechen der „Klassifi-
zierung der Berufe 2010“ (KldB 2010) der Bundesagentur für Arbeit. Die Leitdatei wird im Inter-
net zur Verfügung gestellt und mindestens einmal jährlich (im Herbst) aktualisiert. 
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Bei Berufen mit Fachrichtungen ist immer die jeweilige Fachrichtung anzugeben, auch wenn eine 
Differenzierung der Ausbildung nach Fachrichtungen erst in einem späteren Ausbildungsjahr er-
folgt. 

Betriebsnummer der Ausbildungsstätte  
Begriff 

Die Betriebsnummer der Ausbildungsstätte gemäß § 18i Absatz 1 oder § 18k Absatz 1 Viertes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) ist für die Anmeldung sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 
zur Sozialversicherung notwendig. Arbeitgeber sind mittels der Betriebsnummer für die Sozial-
versicherungsträger eindeutig identifizierbar. 
Die Meldepflicht zur Sozialversicherung ist in § 28a SGB IV geregelt, die Vergabe der Betriebs-
nummer durch die Bundesagentur für Arbeit in den §§ 18i ff. SGB IV. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Die Betriebsnummer der Ausbildungsstätte gemäß § 18i Absatz 1 oder § 18k Absatz 1 Viertes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) ist eine achtstellige Nummer. 
Es ist grundsätzlich die Betriebsnummer der Ausbildungsstätte zu erfassen in der die bzw. der 
Auszubildende ihre bzw. seine Ausbildung absolviert. Ist der/die Auszubildende in mehreren 
Ausbildungsstätten mit unterschiedlichen Betriebsnummern oder in rechtlich unselbständigen 
Betriebsstätten tätig, ist die Betriebsnummer der im Vertrag vereinbarten Ausbildungsstätte 
maßgebend. 
 
Es steht ein Tool zur Validierung der Betriebsnummer zur Verfügung. 

Datum der Abschlussprüfung 
Begriff 

Die Berufsbildungsstatistik erfasst das Datum der Abschlussprüfung; bei gestreckten Abschluss-
prüfungen wird das Datum des letzten Teils der Abschlussprüfung erhoben. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Es darf nur das Datum der Abschlussprüfung (1. Prüfungsversuch) gemeldet werden. Bei Ver-
tragswechsel nach Abschlussprüfung (nicht bestanden) wird die Abschlussprüfung des Vorver-
trags im Folgevertrag nicht gemeldet. → Ausbildungsverlauf, Abschnitt c) 
Bei gestreckten Abschlussprüfungen ist nur die letzte Prüfung zu melden, nicht die vorhergehen-
den Teilprüfungen. Das Datum von Wiederholungsprüfungen wird an anderer Stelle erfasst. Das 
Datum der Abschlussprüfung bleibt bei der Teilnahme an Wiederholungsprüfungen unverändert. 
Wird die Prüfung von einer anderen zuständigen Stelle abgenommen, als derjenigen, bei der 
der/die Auszubildende im Ausbildungsverzeichnis geführt wird, ist die Prüfungsteilnahme und 
der Prüfungserfolg trotzdem von der Stelle zu melden, bei der der Ausbildungsvertrag eingetra-
gen ist. 
Zu melden ist das vollständige Datum im Format „TT.MM.JJJJ“. Bei mehrtägigen Prüfungen ist der 
letzte Prüfungstag als Meldedatum zu verwenden. 

Datum des vertraglichen Beginns der aktuellen Berufsausbildung 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Anzugeben ist das Datum aus dem Ausbildungsvertrag (Datum, an dem das vertragliche Ausbil-
dungsverhältnis beginnt, nicht das Datum des Vertragsabschlusses). Dieses Datum des Ausbil-
dungsbeginns bleibt während der gesamten Ausbildung des jeweiligen Vertragsverhältnisses un-
verändert. 
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Liegen von Beginn an geplante Betriebswechsel (bislang ausschließlich in der Landwirtschaft; 
nicht gemeint ist Verbundausbildung) vor, so sind die einzelnen Ausbildungsverträge eines/ei-
ner Auszubildenden wie ein Vertrag zu melden. Als „Datum des vertraglichen Beginns der aktuel-
len Berufsausbildung“ wird das Datum aus dem ersten Ausbildungsvertrag gemeldet. → Ausbil-
dungsverlauf, Abschnitt e) 
 
Zu melden ist das vollständige Datum im Format „TT.MM.JJJJ“. 

Datum des Endes der aktuellen Berufsausbildung 

Begriff 
Erhoben wird das vertraglich vereinbarte Ende des jeweiligen Berufsausbildungsverhältnisses 
und nicht das faktische Ende durch einen erfolgreichen Prüfungsabschluss oder durch eine Ver-
tragslösung. 
 
Liegen von Beginn an geplante Betriebswechsel (bislang ausschließlich in der Landwirtschaft; 
nicht gemeint ist Verbundausbildung) vor, so sind die einzelnen Ausbildungsverträge eines/r 
Auszubildenden wie ein Vertrag zu melden. Als „Datum des Endes der aktuellen Berufsausbil-
dung“ ist das voraussichtliche Enddatum des letzten Vertrages zu melden. → Ausbildungsverlauf, 
Abschnitt e) 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Anzugeben ist das Enddatum aus dem Ausbildungsvertrag. Es wird in der Regel über die gesamte 
Ausbildungsdauer des Vertrages unverändert gemeldet; auch bei vorzeitiger Prüfungszulassung 
im Ausbildungsverlauf. Einzige Ausnahme: wird ein Ausbildungsverhältnis im Laufe der Ausbil-
dung verkürzt oder verlängert, dann wird die Angabe zum Ende der Ausbildung geändert. 
 
Eine Ausbildung kann im Ausnahmefall auch ohne Prüfung oder vorzeitige Lösung enden, wenn 
das Datum des Ausbildungsendes gemäß Ausbildungsvertrag erreicht ist und das Ausbildungs-
verhältnis nicht verlängert wurde: Der Ausbildungsvertrag ist ein befristeter Vertrag, der auto-
matisch endet, wenn kein neues Vertragsende vereinbart wird. 
Die Differenz zwischen Ausbildungsbeginn und Ausbildungsende, d.h. die Dauer der Ausbildung, 
sollte der vorgeschriebenen Dauer der Ausbildung laut berufsbezogener Ausbildungsverordnung 
entsprechen, evtl. verlängert durch Teilzeitberufsausbildungen nach § 7a BBiG oder vermindert 
um die ebenfalls gemeldete Verkürzung der Ausbildung in Monaten oder (bei Anschlussverträ-
gen) durch Anrechnung einer zuvor abgeschlossenen zweijährigen Berufsausbildung. Eine Ver-
kürzung kann bei Vertragsabschluss oder im Laufe der Ausbildung vereinbart werden, die An-
rechnung einer vorherigen abgeschlossenen zweijährigen Berufsausbildung erfolgt bei Vertrags-
abschluss. Davon zu unterscheiden ist die „vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung“ (s. Merk-
mal „Art der Zulassung zur Abschlussprüfung“). 
Das Ausbildungsende verschiebt sich nach hinten, wenn der/die Auszubildende z.B. Elternzeit 
nimmt oder Wehr- bzw. Zivildienst leistet (Kommentar zu § 8 BBiG). Während dieser Zeit der Be-
urlaubung sind die Ausbildungsverträge nicht zur Statistik zu melden. Wenn die Auszubildenden 
die Ausbildung wieder aufnehmen, wird der Ausbildungsvertrag wieder gemeldet und das Datum 
des Ausbildungsendes entsprechend geändert. 
 
Das Ausbildungsende verschiebt sich ebenfalls nach hinten, wenn die Ausbildungsdauer auf-
grund eines entsprechenden Antrags des/der Auszubildenden verlängert wird, z.B. wegen nicht 
bestandener Abschlussprüfung. In diesem Fall einer Verlängerung wird das gemeldete Enddatum 
verändert. 
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Im Fall einer vorzeitigen Lösung oder einer vorzeitigen Prüfungszulassung und bestandener Ab-
schlussprüfung kann die Ausbildungszeit im jeweiligen Ausbildungsverhältnis kürzer ausfallen 
als zunächst vertraglich vereinbart. In diesen Fällen wird das Enddatum nicht verändert, das ur-
sprünglich vereinbarte Enddatum bleibt bestehen. 
 
Zu melden ist das vollständige Datum im Format „TT.MM.JJJJ“. 

Datum der vorzeitigen Lösung des Ausbildungsvertrages 
Begriff 

Das Ausbildungsverhältnis kann vor Ablauf der im Berufsausbildungsvertrag genannten Ausbil-
dungszeit gelöst werden. Eine Form der vorzeitigen Lösung eines Berufsausbildungsverhältnis-
ses ist die Kündigung von Ausbildungsverträgen. Das BBiG unterscheidet die Kündigung während 
der Probezeit, die Kündigung nach der Probezeit aus wichtigem Grund sowie die Kündigung we-
gen Berufsaufgabe oder Berufswechsel des/der Auszubildenden (§ 22 BBiG). Jede Kündigung 
muss schriftlich erfolgen. Bei Kündigungen nach Ablauf der Probezeit müssen die Kündigungs-
gründe angegeben werden. Weitere Formen der vorzeitigen Vertragslösung sind: Der Abschluss 
einer Aufhebungsvereinbarung im gegenseitigen Einvernehmen; das Schließen eines gerichtli-
chen Vergleichs, der eine Aufhebung zum Gegenstand hat; die Anfechtung eines Ausbildungsver-
trages; der Tod des/der Auszubildenden; die tatsächliche Beendigung wegen Fernbleibens oder 
unterlassener Ausbildung. Folgende weiteren Fälle sind mit vorzeitiger Vertragslösung zu mel-
den: 
 

• Im Ausbildungsverlauf nicht vorgesehener Betriebswechsel  
• Berufswechsel  
• Sonstige vorzeitige Vertragslösungen ohne Kenntnisse über den Verbleib der Auszubilden-

den 
 
Vorzeitig gelöste Ausbildungsverträge sind definiert als vor Ablauf der Ausbildungsdauer gelöste 
Ausbildungsverträge.  
 
Nicht gemeint ist die Beendigung durch Bestehen der Abschlussprüfung (§ 21 (2) BBiG).  
Nicht zu melden sind außerdem Fälle mit Neuvertrag aufgrund eines Betriebsüberganges (neuer 
Rechtsträger), Neuverträge wegen einer Umfirmierung und im Ausbildungsverlauf vorgesehene 
Betriebswechsel (bislang ausschließlich in der Landwirtschaft; nicht gemeint ist Verbundausbil-
dung). 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Das Datum der vorzeitigen Vertragslösung wird in dem Berichtsjahr gemeldet, innerhalb dessen 
die Vertragslösung erfolgt (01.01. bis 31.12.). 
 
Eine vorzeitige Lösung wird außerdem nur erfasst, wenn das Datum der Lösung nach dem Aus-
bildungsbeginn (d.h. die Ausbildung muss auch tatsächlich angetreten worden sein) und vor dem 
Ausbildungsende (laut Ausbildungsvertrag) liegt. Ausbildungsverträge, die vor Antritt der Ausbil-
dung gelöst werden, werden nicht zur Berufsbildungsstatistik gemeldet. 
 
Zu melden ist das vollständige Datum im Format „TT.MM.JJJJ“. 
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Datum der Wiederholungsprüfungen (erste und zweite Wiederholungsprü-
fung) 
Begriff 

Die Abschlussprüfung kann im Falle des Nichtbestehens zweimal wiederholt werden (§ 37 BBiG 
Abs. 1). Die Berufsbildungsstatistik erfasst jeweils das Datum der ersten bzw. zweiten Wiederho-
lungsprüfung. Sofern gestreckte Abschlussprüfungen vorliegen, wird jeweils der letzte Teil der 
ersten bzw. zweiten Wiederholungsprüfung erfasst. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Wird eine (zweite) Wiederholungsprüfung gemeldet, muss auch eine vorhergehende Abschluss-
prüfung bzw. erste Wiederholungsprüfung angegeben werden, auch wenn deren Datum vor dem 
Berichtsjahr liegt. 
Ausnahme: wenn die Abschlussprüfung in einem vorhergehenden Ausbildungsverhältnis er-
folgte, wird sie im neuen Ausbildungsverhältnis nicht gemeldet. 
Bei jeder Prüfungsteilnahme ist das Feld „Prüfungserfolg“ anzupassen. Das Datum der Ab-
schlussprüfung bzw. der ersten Wiederholungsprüfung ist unverändert zu melden. 
 
Grundsätzlich ist der/die Auszubildende von der zuständigen Stelle zu melden, bei der der Ver-
trag registriert ist, nicht von einer evtl. abweichenden prüfenden Stelle. 
 
Zu melden ist das vollständige Datum im Format „TT.MM.JJJJ“. Bei mehrtägigen Prüfungen ist der 
letzte Prüfungstag als Meldedatum zu verwenden. 

Allgemeine Hinweise zu den Datumsangaben 
Sofern für Ausbildungsverhältnisse mit Ausbildungsbeginn vor dem 01.01.2021 die genauen Da-
ten nicht bekannt sind, gilt folgende Alternativlösung: 

— Für den Tag des Beginns der Berufsausbildung ist der 1. des Monats zu melden. 
— Für den Tag des Endes der Berufsausbildung sowie für den Tag der vorzeitigen Auflösung 

des Berufsausbildungsverhältnisses ist der 28. des Monats zu melden. 
— Für den Tag einer Prüfung ist der 15. des Monats zu melden. 

Geburtsjahr 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Das Geburtsjahr ist als vierstellige Zahl (JJJJ) zu melden. 

Geschlecht 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Zu melden ist: 
(1) männlich 
(2) weiblich 
(3) divers 
(4) ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister) 

 
Für Fälle des Dritten Geschlechts, die zur Wahrung der Geheimhaltung nicht explizit veröffent-
licht werden können, erfolgt für die Veröffentlichung eine Zuordnung der Merkmalsausprägun-
gen „divers“ und „ohne Angabe“ zu den Kategorien „männlich“ und „weiblich“ per Zufallsprinzip 
(ohne proportionale Quotierung, mit Erwartungswert von 0,5). 
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Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge (Berechnung) 
Begriff 

Die neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge umfassen alle auf der Grundlage von Angaben der 
zuständigen Stellen in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse nach Berufsbildungs-
gesetz oder Handwerksordnung eingetragenen Berufsausbildungsverträge, bei denen das Ausbil-
dungsverhältnis im Berichtsjahr (01.01. – 31.12.) begonnen hat und am 31.12. des Berichtsjahres 
noch bestand. 
Diese Definition löst ab dem Berichtsjahr 2021 die seit dem Berichtsjahr 2007 geänderte Defini-
tion wieder ab (das Ausbildungsverhältnis hat im Berichtsjahr begonnen und wurde nicht bis zum 
31.12. des Berichtsjahres gelöst). 
 

Hinweise zur statistischen Erfassung 

Ob es sich bei einem gemeldeten Vertrag um einen neu abgeschlossenen Ausbildungsvertrag 
handelt, wird nicht explizit gemeldet, sondern von den Statistischen Ämtern aus den Angaben 
zum Datum des vertraglichen Beginns der Berufsausbildung ermittelt. → Datum des vertragli-
chen Beginns der aktuellen Berufsausbildung 

Ort der Ausbildungsstätte 
Begriff 

Ausbildungsstätte ist die örtliche Einheit (Betrieb, Behörde, Dienststelle, Landwirtschaftsbetrieb, 
Praxis, Apotheke, Haushalt u.ä.), die für die Berufsausbildung verantwortlich ist und in der wäh-
rend des Berichtszeitraums tatsächlich ausgebildet wird. Ein Ausbildungsbetrieb kann mehrere 
Ausbildungsstätten umfassen. In diesen Fällen ist als Ort der Ausbildungsstätte nicht die Zent-
rale anzugeben, sondern der tatsächlich ausbildende Betrieb vor Ort. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Der Ort der Ausbildungsstätte ist für alle Ausbildungsverhältnisse mit Beginn der Ausbildung ab 
2023 oder vor 2021 zu melden. Er ist ebenfalls für Ausbildungsverhältnisse mit Beginn der Aus-
bildung in 2021 oder 2022 zu melden, für die keine Betriebsnummer → Betriebsnummer der Aus-
bildungsstätte gemeldet werden kann. 
Für den Ort der Ausbildungsstätte wird der achtstellige Amtliche Gemeindeschlüssel (AGS) er-
fasst. Liegt die Ausbildungsstätte im Ausland, ist der AGS mit „99999999“ zu erfassen. 

Probezeit 
Begriff  

Die Probezeit zu Beginn des Berufsausbildungsverhältnisses gibt beiden Vertragspartnern die 
Möglichkeit, das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Ein-
halten einer Kündigungsfrist zu kündigen (§ 22 BBiG). In dieser Zeit hat der/die Ausbildende die 
Pflicht, die Eignung des/der Auszubildenden für den zu erlernenden Beruf zu prüfen. Der/die 
Auszubildende kann prüfen, ob die begonnene Berufsausbildung seinen/ihren Interessen und 
Fähigkeiten entspricht.  
Die Probezeit muss in der Regel mindestens einen Monat und darf höchstens vier Monate betra-
gen (§ 20 BBiG). 
 

Hinweise zur statistischen Erfassung 

Die Dauer der Probezeit ist zu melden; es wird die Zahl der Monate erfasst, wie sie im Ausbil-
dungsvertrag vereinbart wurde. Im Regelfall können 1 bis 4 Monate als Probezeit gemeldet wer-
den, dabei ist auf volle Monate aufzurunden. 
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In Ausnahmefällen kann ein Ausbildungsvertrag ohne Probezeit neu abgeschlossen werden (zu 
melden sind dann 0 Monate); dies ist z.B. dann möglich, wenn die gleichen Parteien erneut einen 
Ausbildungsvertrag abschließen, der zum vorherigen Ausbildungsverhältnis in einem derart en-
gen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang steht, dass es sich fachlich um ein Ausbildungs-
verhältnis handelt. Möglich ist ein Vertragsabschluss ohne Probezeit auch bei Neuverträgen auf-
grund von Betriebsübergängen. Eine Probezeit von 0 Monaten darf nur in Verbindung mit einer 
vorherigen Berufsausbildung im dualen System gemeldet werden. 
→  Feststellungsverfahrensteilnahme und Ergänzungsverfahrensteilnahme  
Falls planmäßig mehrere Ausbildungsbetriebe durchlaufen werden, ist die im Ausbildungsver-
trag des ersten Ausbildungsbetriebs vereinbarte Probezeit zu erfassen. 

Prüfungserfolg 
Die Berufsbildungsstatistik erfasst den Prüfungserfolg. Es wird keine Note erfasst, lediglich Be-
stehen oder (endgültig) Nicht-Bestehen. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Hierunter ist das Ergebnis der jeweils letzten (aktuellsten) Prüfung zu melden, d. h. die Eintra-
gung in diesem Feld kann sich bei den Wiederholungsprüfungen ändern. 
 
Folgende Ausprägungen sind zulässig: 

(1) bestanden 
(2) nicht bestanden  
(3) endgültig nicht bestanden 

 
„Endgültig nicht bestanden“ kann erst im 2. Wiederholungsversuch (also im dritten Prüfungsver-
such) resultieren. 
 
Grundsätzlich ist die Prüfung von der zuständigen Stelle zu melden, bei der der Ausbildungsver-
trag  
registriert ist, nicht von einer evtl. abweichenden prüfenden Stelle. 
 
Berufe mit Rückfalloption: 
Durch eine Novellierung des Berufsbildungsgesetzes können seit 2020 Auszubildende, die ihre 
Abschlussprüfung in einer drei- bzw. dreieinhalbjährigen gestuften Berufsausbildung nicht be-
standen haben, beantragen, dass ihnen der Berufsabschluss im zweijährigen Ausbildungsberuf 
anerkannt wird (z.B. im Beruf „Koch/Köchin“ und „Fachkraft Küche“). Bei dreijährigen Ausbil-
dungsberufen mit Rückfalloption ist bei Nichtbestehen einer Abschlussprüfung und Abschluss 
im entsprechenden zweijährigen Ausbildungsberuf aus Konsistenzgründen der dreijährige Beruf 
zu melden. Beim Prüfungserfolg soll „nicht bestanden“ bzw. ggf. „endgültig nicht bestanden“ ge-
meldet werden. 

Staatsangehörigkeit 
Begriff 

Als ausländische Auszubildende gelten alle Auszubildenden ohne deutsche Staatsangehörigkeit 
(nicht-deutsche oder staatenlose Auszubildende). 
Die Angaben „Staatenlos“ und „Ungeklärte Staatsangehörigkeit“ sind nur für entsprechende Aus-
nahmefälle vorgesehen, „Ohne Angabe“ ist möglichst zu vermeiden. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Die Staatsangehörigkeit der Auszubildenden wird mit einer dreistelligen gemäß Leitdatei des 
Statistischen Bundesamtes erfasst. Die Leitdatei wird im Internet zur Verfügung gestellt und 
mindestens einmal jährlich (im Herbst) aktualisiert. 
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▪ Falls zwei oder mehr Staatsangehörigkeiten bei einer Person geliefert werden, ist zunächst 

zu klären, ob die deutsche Staatsangehörigkeit darunter ist. Im positiven Fall ist diese ein-
zutragen. 

▪ Falls nicht die deutsche, aber eine EU-Staatsangehörigkeit vorhanden ist, so wird diese 
eingetragen. 

▪ Falls auch dies nicht zutrifft, wird als letztes Kriterium die Staatsangehörigkeit eingetragen, 
die als erstes angegeben wurde. 

 
Das Kriterium des ersten Eintrags wird auch angewendet, wenn zwei EU-Staatsangehörigkeiten 
geliefert werden. Grundsätzlich erfolgt die Entscheidung mit der Priorisierung der im Workflow 
zuerst genannten Kriterien. Sobald ein Kriterium zutrifft, ist dieses anzuwenden. Dadurch ergibt 
sich eine eindeutige Reihenfolge zur Entscheidungsfindung. 

 

Teilzeitberufsausbildung 
Begriff 

Der Antrag (der Auszubildenden und Ausbildenden) auf Verkürzung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 BBiG 
in der Fassung, wie sie bis zum 31. Dezember 2019 galt, kann sich bei berechtigtem Interesse 
auch auf die Verkürzung der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit richten (Teilzeitbe-
rufsausbildung). 
 
In der neuen Fassung des BBiG mit Gültigkeit ab 1. Januar 2020 sind die Teilzeitberufsausbildung 
und die Verkürzung der Gesamtdauer voneinander entkoppelt. Nach § 7a BBiG kann die Berufs-
ausbildung in Teilzeit durchgeführt werden. Die Verkürzung der wöchentlichen oder täglichen 
Arbeitszeit ist im Berufsausbildungsvertrag zu vereinbaren und darf nicht mehr als 50 Prozent 
betragen. Nach Absatz 2 verlängert sich die Ausbildungszeit dementsprechend, allerdings maxi-
mal um das Eineinhalbfache der in der Ausbildungsordnung festgelegten Dauer (in Vollzeit). 
 
Der Antrag auf Teilzeitberufsausbildung kann auch im Laufe der Ausbildung gestellt werden. 
Auch in diesem Fall ist die Teilzeitberufsausbildung zu melden.  
Zu melden sind auch „Teilzeitphasen“, die nicht über die gesamte Ausbildungsdauer gelten. Es 
gilt der Stand zum 31.12 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Zu melden ist: 
(0) keine Verkürzung der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit 
(1) Teilzeitberufsausbildung (Verkürzung der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit) 

 

Unmittelbare und mittelbare Zugehörigkeit der Ausbildungsstätte 
zum öffentlichen Dienst 
Begriff 

Hiermit wird ein Merkmal der Ausbildungsstätte und nicht des Berufs erfasst. Mit der Bereichs-
zugehörigkeit des Ausbildungsberufs (Handwerk, Industrie und Handel, Öffentlicher Dienst, Freie 
Berufe etc.) wird zwar auch erfasst, ob es sich um einen Beruf des Öffentlichen Dienstes handelt, 
doch bilden Betriebe auch in „bereichsfremden“ Berufen aus. Letzteres führt insbesondere zu 
einer Untererfassung der Auszubildenden im Öffentlichen Dienst. Deshalb wird auch die Zugehö-
rigkeit der Ausbildungsstätte zum Öffentlichen Dienst erhoben.  
Zum öffentlichen Dienst gehören insbesondere die Ausbildungsstätten von Bund, Ländern und 
Gemeinden/Gemeindeverbänden, die ihre Auszubildenden nach Tarifen des öffentlichen Diens-
tes bezahlen und nicht eine private Rechtsform, wie AG oder GmbH, aufweisen. 
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Zuordnung zum unmittelbaren und mittelbaren öffentlichen Dienst: 
Zum unmittelbaren öffentlichen Dienst zählen: 

— Ämter 
— Ministerien/Behörden (z.B. Wehrbereichsverwaltungen) 
— Gerichte 
— sonstige rechtlich unselbständige Einrichtungen des Bundes und der Länder sowie der 

Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände. 
 
Zum mittelbaren öffentlichen Dienst gehören: 

— Bundesagentur für Arbeit 
— Deutsche Bundesbank 
— Sozialversicherungsträger unter Aufsicht des Bundes bzw. der Länder 
— rechtlich selbständige Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Form (wie Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts). Dazu zählen nicht solche in einer pri-
vaten Rechtsform, wie GmbH oder AG. 

 
Sonstige rechtlich unselbständige Einrichtungen oder rechtlich selbständige Einrichtungen der 
öffentlichen Hand können z.B. sein: 

— Bibliotheken 
— Theater, Opernhäuser 
— zoologische und botanische Gärten 
— Forschungsanstalten 
— Musikschulen 
— Altenheime 
— Krankenhäuser 
— Universitäten/Fachhochschulen 
— Gärtnereien, Forstbetriebe, Gutshöfe, Weinbaubetriebe, 
— Versorgungsunternehmen, Verkehrsunternehmen,  
— Kur- und Badebetriebe, 

sofern sie keine private Rechtsform (wie GmbH oder AG) haben, und die Beschäftigten nach den 
Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes des Bundes, der Länder und der Gemeinden bezahlt wer-
den. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Zu melden ist: 
(0) keine Zugehörigkeit der Ausbildungsstätte zum öffentlichen Dienst 
(1) Zugehörigkeit der Ausbildungsstätte zum öffentlichen Dienst 

 

Vorbildung der Auszubildenden  
Zur Vorbildung der Auszubildenden werden erfasst: 

(a) der höchste allgemeinbildende Schulabschluss 
(b) die vorausgegangene Teilnahme an berufsvorbereitender Qualifizierung oder  

beruflicher Grundbildung 
(c) die berufliche Vorbildung (vorherige Berufsausbildung und vorheriges Studium) 

a) Höchster allgemeinbildender Schulabschluss 
Begriff 

Hierzu soll der höchste allgemeinbildende Schulabschluss angegeben werden, und zwar unab-
hängig von der Schulart (Hauptschule, Realschule, berufliche Schule usw.), an der er erworben 
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wurde. Darüberhinausgehende Bildungsabschlüsse, z.B. Hochschulstudium, sind nicht zu berück-
sichtigen. 
Ab dem Berichtsjahr 2025 sind die mit der Vereinbarung über die Schularten und Bildungsgänge 
im Sekundarbereich I angepassten Schulabschlüsse zu melden. Für die amtliche Statistik werden 
die Bezeichnungen der Schulabschlüsse im Rahmen des Definitionenkatalog der KMK definiert. 
Nach diesem wird der frühere Hauptschulabschluss nun als „Erster Schulabschluss“ und der 
frühere Realschul- oder ein vergleichbarer Abschluss als „Mittlerer Schulabschluss“ umbenannt. 
Unter dem „Ersten Schulabschluss“ ist somit kein beliebiger erster Abschluss zu melden, son-
dern nur der „Erste Schulabschluss“, welcher im Sekundarbereich I erworben wird oder aner-
kannt wurde und somit einem ehemaligen Hauptschulabschluss entspricht. 
 
Folgende Abschlüsse sind zulässig: 

(1) ohne Ersten Schulabschluss (früher: ohne Hauptschulabschluss) 
(2) Erster Schulabschluss (früher: Hauptschulabschluss) 
(3) Mittlerer Schulabschluss (früher: Realschulabschluss oder vergleichbarer Abschluss) 
(4) Hochschul- und Fachhochschulreife 
(5) im Ausland erworbener Abschluss, der nicht den Schlüsseln 1 – 4 zugeordnet werden 

kann. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Falls bei Vertragsabschluss der allgemeinbildende Schulabschluss noch nicht feststeht, soll der 
Abschluss spätestens zum Beginn der Ausbildung erfasst werden. 
 
Im Ausland erworbene Abschlüsse sollen i.d.R. einer der Abschlussarten (1) bis (4) zugeordnet 
werden. Nur für die im Ausland erworbenen Abschlüsse, für die keine Zuordnung möglich ist, 
kann die Kategorie (5) gemeldet werden. Ansonsten sind keine fehlenden Angaben zulässig. 
 

b) Vorausgegangene Teilnahme an berufsvorbereitender Qualifizierung o-
der beruflicher Grundbildung 
Begriff 

Hier sind nur abgeschlossene berufsvorbereitende Qualifizierungen (von mindestens 6 Monaten 
Dauer) anzugeben. Unterschieden werden: 

— betriebliche Qualifizierungsmaßnahme  
(Einstiegsqualifizierung (EQ), Qualifizierungsbaustein, Betriebspraktika)  

— Berufsvorbereitungsmaßnahme (BvB nach SGB III und weitere regionale Maßnahmen) 
— schulisches Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) 
— schulisches Berufsgrundbildungsjahr (BGJ),  

damit ist nicht das BGJ in kooperativer Form (Teilzeit) gemeint 
— Berufsfachschule ohne vollqualifizierenden Berufsabschluss (z.B. Nachholen von allge-

meinbildenden Schulabschlüssen); 
nur für Brandenburg: einschl. kooperatives Modell 

 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Erfasst wird: 
(1) Vorausgegangene Teilnahme an berufsvorbereitender Qualifizierung oder beruflicher 

Grundbildung (neu ab 2021) 
(2) Teilnahme an betrieblicher Qualifizierungsmaßnahme 
(3) Teilnahme an Berufsvorbereitungsmaßnahme 
(4) Teilnahme an schulischem Berufsvorbereitungsjahr  
(5) Teilnahme an schulischem Berufsgrundbildungsjahr 
(6) Besuch einer Berufsfachschule ohne vollqualifizierenden Berufsabschluss 

https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/statistik/schulstatistik/definitionenkatalog.html


Berufsbildungsstatistik – Begriffe und Erläuterungen 
 

– 25 – 

 
Mehrfachnennungen je Ausbildungsvertrag sind zulässig. 
Zulässig ist jeweils: 

(0) nein 
(1) ja 

 
Technische Änderung der Erfassung ab dem Berichtsjahr 2021: 
Um die Datenlieferungen zu vereinfachen, wurde das zusätzliche, globale Feld „Vorausgegan-
gene Teilnahme an berufsvorbereitender Qualifizierung oder beruflicher Grundbildung 
(Nein/Ja)“ vorangestellt. 
Dieses Feld ist in jedem Fall zu beantworten. Wenn eine Teilnahme an berufsvorbereitender 
Qualifizierung und/oder beruflicher Grundbildung vorliegen, ist dieses Feld mit „ja“ zu beant-
worten und es ist mindestens ein weiteres Datensatzfeld zu diesem Merkmal mit „ja“ zu beant-
worten. 
Wenn keine Teilnahme vorliegt, ist das Feld mit „nein“ zu beantworten, die weiteren Datensatz-
felder bleiben leer und werden automatisch auf „nein“ gesetzt. 
 

c) Berufliche Vorbildung (vorherige Berufsausbildung und vorheriges Stu-
dium) 
Begriff 
Hier sind nur Berufsausbildungsgänge (keine Berufsvorbereitung) sowie Studiengänge einzube-
ziehen, die vor Beginn des aktuellen Ausbildungsverhältnisses erfolgten. Unterschieden werden: 

— Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO) 
— Schulische Berufsausbildung (vollqualifizierender Berufsabschluss) 
— Studium. 

 
Vorherige Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO) erfolgreich beendet 
kommt z.B. bei Anschlussverträgen oder Mehrfachausbildungen vor. Nicht erfolgreich beendet 
z.B. auch bei erneutem Abschluss eines dualen Ausbildungsvertrages (BBiG/HwO) nach einer 
vorzeitigen Vertragslösung im dualen System (BBiG/HwO). Nicht erfolgreich beendet umfasst 
nicht nur Beendigung nach nicht bestandener Prüfung, sondern auch Beendigung ohne Prüfung 
(z.B. Lösung). 
 
Vorherige vollqualifizierende schulische Berufsausbildung umfasst die Berufsausbildung im so-
genannten „Schulberufssystem“. Es kann sich hierbei auch um duale Berufsausbildungen bzw. 
schulische Berufsausbildungen mit betrieblichen Komponenten handeln (Kombination von 
Schule und betrieblicher Ausbildung), allerdings nur solche, die nicht nach BBiG bzw. HwO gere-
gelt sind (z.B. Pflegeausbildung). 
 
Unter vorheriges Studium fallen sowohl Studiengänge an Universitäten und Fachhochschulen als 
auch (duale) Studiengänge an Berufsakademien. Handelt es sich um duale Studiengänge mit 
Ausbildungsvertrag im dualen System (BBiG/HwO), so sind hierzu sowohl die Vorbildung „vorhe-
rige duale Berufsausbildung“ als auch ein „vorheriges duales Studium“ zu melden. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 
Vorherige Berufsausbildungen müssen auch dann gemeldet werden, wenn keine Verkürzung bzw. 
Anrechnung erfolgt. 
 
Maßgeblich für die Einordnung von (dualen) Studiengängen sind die zu erreichenden Abschlüsse. 
Wenn die Vorbildung ein (nicht beendetes) ausbildungsintegrierendes duales Studium umfasst, 
ist dies sowohl unter Berufsausbildung als auch unter Studium zu erfassen, da in diesem Fall beide 
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Abschlüsse erlangt bzw. angestrebt wurden. Führt ein duales Studium ausschließlich zu einem 
Hochschulabschluss, ist auch nur dieser in die Vorbildung einzubeziehen. 
 
Erfasst wird: 

(1) Vorherige Berufsausbildung / vorheriges Studium (neu ab 2021) 
(2) Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO), erfolgreich beendet 
(3) Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO), nicht erfolgreich beendet 
(4) Schulische Berufsausbildung (voll qualifizierender Berufsabschluss), erfolgreich beendet  
(5) Schulische Berufsausbildung (voll qualifizierender Berufsabschluss), nicht erfolgreich be-

endet (neu ab 2021) 
(6) Studium, erfolgreich beendet (neu ab 2021) 
(7) Studium, nicht erfolgreich beendet (neu ab 2021) 

 
Mehrfachnennungen je Ausbildungsvertrag sind zulässig. 
Zulässig ist jeweils: 

(0) nein 
(1) ja 

 
Technische Änderung der Erfassung ab dem Berichtsjahr 2021: 
Um die Datenlieferungen zu vereinfachen, wurde das zusätzliche, globale Feld „Vorherige Be-
rufsausbildung / vorheriges Studium (Nein/Ja)“ vorangestellt. Dieses Feld ist in jedem Fall zu 
beantworten. 
Wenn eine vorherige Berufsausbildung und/oder ein vorheriges Studium vorliegen, ist dieses 
Feld mit „ja“ zu beantworten und es ist mindestens ein weiteres Datensatzfeld zu diesem Merk-
mal mit „ja“ zu beantworten. 
Wenn keine Vorbildung vorliegt, ist das Feld mit „nein“ zu beantworten, die weiteren Datensatz-
felder bleiben leer und werden automatisch auf „nein“ gesetzt. 

Wirtschaftszweig des Ausbildungsbetriebs 
Begriff 
Der Wirtschaftszweig des Ausbildungsbetriebs wird gemäß der Klassifikation der Wirtschafts-
zweige WZ 2008 des Statistischen Bundesamtes erfasst. Falls mehrere Wirtschaftszweige betrof-
fen sein sollten, ist der Ausbildungsbetrieb nach dem Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit 
zuzuordnen. 
 
Hilfe zur Ermittlung des Wirtschaftszweigs: 

http://w3gewan.bayern.de/klassifikationen/klassw08/wz0801.htm 
 

Hinweise zur statistischen Erfassung 

Der Wirtschaftszweig ist für alle Ausbildungsverhältnisse mit Beginn der Ausbildung ab 2023 o-
der vor 2021 zu melden. Er ist ebenfalls für Ausbildungsverhältnisse mit Beginn der Ausbildung 
in 2021 oder 2022 zu melden, für die keine Betriebsnummer → Betriebsnummer der Ausbil-
dungsstätte gemeldet werden kann.  
Erfasst wird die zweistellige Wirtschaftszweignummer nach der Klassifikation WZ 2008 des Sta-
tistischen Bundesamtes. Für die Meldung sind die in der Leitdatei des Statistischen Bundesam-
tes enthaltenen Schlüsselnummern zu verwenden. Die Leitdatei wird im Internet zur Verfügung 
gestellt und mindestens einmal jährlich (im Herbst) aktualisiert. 
 
Der Wirtschaftszweig kann nicht anhand des Ausbildungsberufs verschlüsselt werden. Ein ein-
deutiger Zusammenhang zwischen Beruf und Wirtschaftszweig ist nur in Ausnahmefällen gege-
ben. 
 

http://w3gewan.bayern.de/klassifikationen/klassw08/wz0801.htm
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Der Gewerkeschlüssel (Handwerk) kann nicht an Stelle des Wirtschaftszweiges eingetragen wer-
den. Er eignet sich nicht für die Zuordnung der wirtschaftlichen Tätigkeit, da er sich grundsätz-
lich von der Wirtschaftszweigsystematik unterscheidet. Es ist auch kein Umsteigeschlüssel mög-
lich, da bei den Gewerken nicht – wie bei der Wirtschaftszweigsystematik – zwischen Produktion 
und Handel unterschieden wird.  

Wohnort des Auszubildenden bei Vertragsabschluss 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Der amtliche Gemeindeschlüssel wird als 8-stellige Zahl erfasst. Es ist der amtliche Gemeinde-
schlüssel des Wohnortes des bzw. der Auszubildenden bei Vertragsabschluss zu erfassen. Liegt 
der Wohnort der Auszubildenden bei Vertragsabschluss im Ausland, ist der amtliche Gemeinde-
schlüssel mit „99999999“ zu erfassen. 
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II. Sonstige Prüfungsteilnahme/Fortbildungen (Satzart 2) 

Erhebungsmerkmale und Merkmalsausprägungen 

Eine tabellarische Übersicht der Merkmale sowie technische Hinweise zur Datenlieferung finden 
Sie in der Datensatzbeschreibung zur Berufsbildungsstatistik Diese ist den Begriffen und Erläute-
rungen als Anhang beigefügt. 

Art der Prüfung 
Begriff 

Unter den sonstigen Prüfungsteilnahmen erfasst die Berufsausbildungsstatistik 
— Teilnahmen an Abschlussprüfungen mit Externenzulassung → Teilnahmen an Abschluss-

prüfungen mit Externenzulasung 
— Teilnahmen an Fortbildungsprüfungen → Teilnahmen an Fortbildungsprüfungen 
— Teilnahmen an Umschulungsprüfungen → Teilnahmen an Umschulungsprüfungen 
— Teilnahmen an Ausbildereignungsprüfungen → Teilnahmen an Ausbildereignungsprüfun-

gen 
 
Feststellungs- und Ergänzungsverfahren werden unter „Art des Verfahrens“ erfasst. → Teilnah-
men an Feststellungs- und Ergänzungsverfahren 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Folgende Schlüssel werden für die unterschiedlichen sonstigen Prüfungsteilnehmenden verwen-
det: 

(11) Teilnahmen an Abschlussprüfungen mit Externenzulassung mit abgeschlossenem schuli-
schem Bildungsgang § 43 Abs. 2 BBiG 

(12) Teilnahmen an Abschlussprüfungen mit Externenzulassung aufgrund von Berufserfahrung 
gemäß § 45 Abs. 2 BBiG 

(13) Teilnahmen an Abschlussprüfung mit Externenzulassung aufgrund eines Feststellungsver-
fahrens mit dem Ergebnis vollständige Vergleichbarkeit (§ 45 Abs. 3 BBiG) 

(20) Teilnahmen an Fortbildungsprüfungen (Kapitel 2 BBiG) 
(30) Teilnahmen an Umschulungsprüfungen (Kapitel 3 BBiG) 
(40) Teilnahmen an Ausbildereignungsprüfungen (§ 30 BBiG, Ausbilder-Eignungsverordnung) 

 
Ein Datensatz für Prüfungsteilnahmen ist dann zu melden, wenn: 

— Personen im Berichtszeitraum an einer der o.a. Prüfungen/Wiederholungsprüfungen 
teilgenommen haben. Gezählt werden Prüfungsfälle, d.h. ein Teilnehmer/eine Teilneh-
merin kann mit mehreren Datensätzen gemeldet werden. 

 
Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr. 
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II.I Teilnahmen an Abschlussprüfungen mit Externenzulassung 

Teilnahmen an Abschlussprüfungen mit Externenzulassung 
Begriff 

Neben den Abschlussprüfungen der Auszubildenden erfasst die Berufsbildungsstatistik auch Ex-
ternenzulassungen zu Abschlussprüfungen. Dazu werden folgende Fälle gezählt: 

(11) Absolventen/Absolventinnen eines Bildungsgangs in einer berufsbildenden Schule oder 
einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung, wenn dieser Bildungsgang der Berufsausbil-
dung in einem anerkannten Ausbildungsberuf entspricht (§ 43 Abs. 2 BBiG). 

(12) Personen, die nachweisen, dass sie mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, die als 
Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, in dem Beruf tätig gewesen sind, in dem die Prüfung 
abgelegt werden soll (§ 45 Abs. 2 BBiG). Dazu gehören auch Soldaten/Soldatinnen auf 
Zeit und ehemalige Soldaten/Soldatinnen, wenn das Bundesministerium der Verteidi-
gung oder die von ihm bestimmte Stelle bescheinigt, dass der Bewerber/die Bewerberin 
berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hat, welche die Zulassung 
zur Prüfung rechtfertigen (§ 45 Abs. 4 BBiG). 

(13) Personen, die nachweisen, dass sie zuvor ein Feststellungsverfahren mit dem Ergebnis 
der vollständigen Vergleichbarkeit der beruflichen Qualifikation gemäß § 45 Absatz 3 
BBiG durchlaufen haben. 

 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Grundsätzlich sind Teilnahmen an Abschlussprüfungen mit Externenzulassung von der Kam-
mer/zuständigen Stelle zu melden, die die Prüfung abnimmt. 
 

Berufsbezeichnung (einschl. Fachrichtung) 
Begriff 

Die Berufskennziffern für die in der Ausbildungsordnung festgelegten Berufsbezeichnungen wer-
den erfasst. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Für die Ausbildungsberufe sind die in der Leitdatei des Statistischen Bundesamtes enthaltenen 
achtstelligen Schlüsselnummern zu verwenden. Die ersten fünf Ziffern entsprechen der „Klassifi-
zierung der Berufe 2010“ (KldB 2010) der Bundesagentur für Arbeit. Die Leitdatei wird im Inter-
net zur Verfügung gestellt und mindestens einmal jährlich (im Herbst) aktualisiert. 
Bei Berufen mit Fachrichtungen ist immer die jeweilige Fachrichtung anzugeben. 

Geburtsjahr 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Das Geburtsjahr ist als vierstellige Zahl (JJJJ) zu melden. 
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Geschlecht 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Zu melden ist: 
(1) männlich 
(2) weiblich 
(3) divers 
(4) ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister) 

 

Für Fälle des Dritten Geschlechts, die zur Wahrung der Geheimhaltung nicht explizit veröffent-
licht werden können, erfolgt für die Veröffentlichung eine Zuordnung der Merkmalsausprägun-
gen „divers“ und „ohne Angabe“ zu den Kategorien „männlich“ und „weiblich“ per Zufallsprinzip 
(ohne proportionale Quotierung, mit Erwartungswert von 0,5). 
 

Prüfungserfolg 
Begriff 

Die Berufsbildungsstatistik erfasst den Prüfungserfolg in der Differenzierung danach, ob Prüfun-
gen bestanden oder nicht bestanden wurden. 
 

Hinweise zur statistischen Erfassung 

Folgende Ausprägungen sind zulässig: 
(1) bestanden 
(2) nicht bestanden 
(3) endgültig nicht bestanden 

Vorbildung der Teilnehmenden mit Externenzulassung zur Abschlussprü-
fung 
Begriff 

Zur Vorbildung der Teilnehmenden mit Externenzulassung zur Abschlussprüfung werden erfasst: 
(a) der höchste allgemeinbildende Schulabschluss 
(b) die berufliche Vorbildung (vorherige Berufsausbildung und vorheriges Studium) 

a) Höchster allgemeinbildender Schulabschluss 
Begriff 

Hierzu soll der höchste allgemeinbildende Schulabschluss angegeben werden, und zwar unab-
hängig von der Schulart (Hauptschule, Realschule, berufliche Schule usw.), an der er erworben 
wurde. Darüberhinausgehende Bildungsabschlüsse, z.B. Hochschulstudium, sind nicht zu berück-
sichtigen. 
Ab dem Berichtsjahr 2025 sind die mit der Vereinbarung über die Schularten und Bildungsgänge 
im Sekundarbereich I angepassten Schulabschlüsse zu melden.  
Für die amtliche Statistik werden die Bezeichnungen der Schulabschlüsse im Rahmen des Defini-
tionenkatalog der KMK definiert. Nach diesem wird der frühere Hauptschulabschluss nun als 
„Erster Schulabschluss“, der frühere Realschul- oder ein vergleichbarer Abschluss als „Mittlerer 
Schulabschluss“ sowie die Hochschul- oder Fachhochschulreife als „Allgemeine Hochschul-
/Fachhochschulreife“ umbenannt. Unter dem „Ersten Schulabschluss“ ist somit kein beliebiger 
erster Abschluss zu melden, sondern nur der „Erste Schulabschluss“, welcher im Sekundarbe-
reich I erworben wird oder anerkannt wurde und somit einem ehemaligen Hauptschulabschluss 
entspricht. 
 

Folgende Abschlüsse sind zulässig: 
(1) ohne Ersten Schulabschluss (früher: ohne Hauptschulabschluss) 

https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/statistik/schulstatistik/definitionenkatalog.html
https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/statistik/schulstatistik/definitionenkatalog.html
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(2) Erster Schulabschluss (früher: Hauptschulabschluss) 
(3) Mittlerer Schulabschluss (früher: Realschulabschluss oder vergleichbarer Abschluss) 
(4) Hochschul- und Fachhochschulreife 
(5) im Ausland erworbener Abschluss, der nicht den Schlüsseln 1 – 4 zugeordnet werden 

kann. 
 

b) Berufliche Vorbildung (vorherige Berufsausbildung und vorheriges Stu-
dium)  
Begriff 
Hier sind nur Berufsausbildungsgänge (keine Berufsvorbereitung) sowie Studiengänge einzube-
ziehen. Unterschieden werden: 

— Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO) 
— Schulische Berufsausbildung (vollqualifizierender Berufsabschluss) 
— Studium. 

 
Vorherige Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO) erfolgreich beendet 
kommt z.B. bei Anschlussverträgen oder Mehrfachausbildungen vor.  
 
Vorherige vollqualifizierende schulische Berufsausbildung umfasst die Berufsausbildung im so-
genannten „Schulberufssystem“. Es kann sich hierbei auch um duale Berufsausbildungen bzw. 
schulische Berufsausbildungen mit betrieblichen Komponenten handeln (Kombination von 
Schule und betrieblicher Ausbildung), allerdings nur solche, die nicht nach BBiG bzw. HwO gere-
gelt sind (z.B. Pflegeausbildung). 
 
Unter vorheriges Studium fallen sowohl Studiengänge an Universitäten und Fachhochschulen als 
auch (duale) Studiengänge an Berufsakademien. Handelt es sich um duale Studiengänge mit 
Ausbildungsvertrag im dualen System (BBiG/HwO), so sind hierzu sowohl die Vorbildung „abge-
schlossene duale Berufsausbildung“ als auch ein „abgeschlossenes Studium“ zu melden. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Maßgeblich für die Einordnung von (dualen) Studiengängen sind die zu erreichenden Ab-
schlüsse. Wenn die Vorbildung ein abgeschlossenes ausbildungsintegrierendes duales Studium 
umfasst, ist dies sowohl unter Berufsausbildung als auch unter Studium zu erfassen, da in die-
sem Fall beide Abschlüsse erlangt wurden. Führt ein duales Studium ausschließlich zu einem 
Hochschulabschluss, ist auch nur dieser in die Vorbildung einzubeziehen. 
 
Erfasst wird: 

• Abgeschlossene duale Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO) 
• Abgeschlossene schulische Berufsausbildung (voll qualifizierender Berufsabschluss) 
• Abgeschlossenes Studium 

 
Mehrfachnennungen je Prüfungsteilnahme sind zulässig. 
Zulässig ist jeweils: 

(0) nein 
(1) ja 
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Wiederholungsprüfung 
Begriff 

Erfasst wird, ob es sich bei der Prüfung um eine Wiederholungsprüfung handelt. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 
Zulässig ist: 
(0) keine Wiederholungsprüfung 
(1) Wiederholungsprüfung 
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II.II Teilnahmen an Fortbildungsprüfungen 

Teilnahmen an Fortbildungsprüfungen 
Begriff 

Fortbildungsprüfungen sind nach § 56 BBiG geregelt. Fortbildungen sind eine besondere Form 
der beruflichen Weiterbildung (Erwachsenenbildung). Sie baut auf einer beruflichen (Erst-)Aus-
bildung auf, erweitert das Fachwissen und führt zu einer neuen Berufsbezeichnung. Zu den Fort-
bildungsprüfungen zählen sowohl Prüfungen in Fortbildungsberufen mit bundeseinheitlicher 
Fortbildungsordnung (§ 53 BBiG) als auch nach Fortbildungsregelungen der zuständigen Stellen 
(§ 54 BBiG). 
Zu den Fortbildungsprüfungen zählen auch die Meisterprüfungen. Da die Ausbildereignungsprü-
fung als Teil der Meisterprüfung abgelegt werden kann, sind diese in solchen Fällen sowohl als 
Ausbildereignungsprüfungen, als auch als „Fortbildungs-/Meisterprüfungen“ zu melden. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Wenn die Fortbildungsprüfung aus mehreren Teilen (z. B. Kursen) besteht, werden die Teilneh-
menden nur dann statistisch erfasst und nachgewiesen, wenn sie sich in der letzten Stufe befin-
den, die nach erfolgreichem Abschluss eine neue Berufsbezeichnung zulässt. Gezählt werden 
aber auch die Teilnehmenden, die nicht erfolgreich bestanden haben, sofern keine Wiederho-
lungsmöglichkeit mehr besteht. Fortbildungsprüfungen sind auch dann zu melden, wenn in der 
Fortbildungsordnung/-regelung nicht auf das BBiG Bezug genommen wird. 
 
Grundsätzlich sind Fortbildungsprüfungen von der Kammer/zuständigen Stelle zu melden, die 
die Prüfung abnimmt. Werden Teilnehmende aus mehreren Bundesländern oder anderen Kam-
merbezirken geprüft, so ist immer Bundesland und Kammerbezirk der prüfenden Kammer zu 
verschlüsseln, unabhängig von der Herkunft der Prüfungsteilnehmenden. 

Berufsbezeichnung 
Begriff  

Die Berufskennziffern für die in der Fortbildungsordnung festgelegten Berufsbezeichnungen  
(neue Berufsbezeichnung, die nach erfolgreichem Abschluss geführt wird) werden erfasst. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Für die Fortbildungsberufe sind die in der Leitdatei des Statistischen Bundesamtes enthaltenen 
achtstelligen Schlüsselnummern zu verwenden. Die ersten fünf Ziffern entsprechen der „Klassifi-
zierung der Berufe 2010“ (KldB 2010) der Bundesagentur für Arbeit. Die Leitdatei wird im Inter-
net zur Verfügung gestellt und mindestens einmal jährlich (im Herbst) aktualisiert. 

Geburtsjahr 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Das Geburtsjahr ist als vierstellige Zahl (JJJJ) zu melden. 

Geschlecht 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Zu melden ist: 
(1) männlich 
(2) weiblich 
(3) divers 
(4) ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister) 
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Für Fälle des Dritten Geschlechts, die zur Wahrung der Geheimhaltung nicht explizit veröffent-
licht werden können, erfolgt für die Veröffentlichung eine Zuordnung der Merkmalsausprägun-
gen „divers“ und „ohne Angabe“ zu den Kategorien „männlich“ und „weiblich“ per Zufallsprinzip 
(ohne proportionale Quotierung, mit Erwartungswert von 0,5). 

Prüfungserfolg 
Begriff 

Die Berufsbildungsstatistik erfasst den Prüfungserfolg in der Differenzierung danach, ob Prüfun-
gen bestanden oder nicht bestanden wurden. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Folgende Ausprägungen sind zulässig: 
(1) bestanden 
(2) nicht bestanden  

Wiederholungsprüfung 
Begriff 

Erfasst wird, ob es sich bei der Prüfung um eine Wiederholungsprüfung handelt. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Zulässig ist: 
(0) keine Wiederholungsprüfung 
(1) Wiederholungsprüfung 
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II.III Teilnahmen an Umschulungsprüfungen 

Teilnahmen an Umschulungsprüfungen 
Begriff 

Umschulungsprüfungen (§ 62 BBiG) dienen zum Nachweis von Kenntnissen und Fertigkeiten, die 
durch eine berufliche Umschulung erworben wurden. Aufgabe der beruflichen Umschulung ist 
es, durch geeignete Maßnahmen die berufliche Neuorientierung der Berufstätigen zu fördern 
und damit zu einer anderen beruflichen Tätigkeit zu befähigen. Maßnahmen der beruflichen Um-
schulung müssen daher nach Inhalt, Art, Ziel und Dauer den besonderen Erfordernissen der be-
ruflichen Erwachsenenbildung entsprechen. 
Durch Umschulungsmaßnahmen soll Erwachsenen der Übergang in eine andere geeignete beruf-
liche Tätigkeit ermöglicht werden. Erwachsene können auf diese Weise überhaupt eine oder eine 
andere qualifizierte Berufsausbildung erreichen, z. B. wenn im erlernten Beruf die Beschäfti-
gungschancen gering sind. Umschulungen spielen auch im Rahmen der beruflichen Rehabilita-
tion eine große Rolle, wenn Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen aufgrund von Unfallfolgen oder 
Krankheiten ihren bisherigen Beruf nicht mehr ausüben können. 
Die Bundesagentur für Arbeit fördert Teilnehmende an Umschulungsmaßnahmen. Umschü-
ler/Umschülerinnen können sowohl in Betrieben als auch in entsprechenden Fördereinrichtun-
gen ausgebildet werden. 
Umschulungsprüfungen werden von den zuständigen Stellen in anerkannten Ausbildungsberu-
fen oder in anderen Berufen durchgeführt. Die Prüfungsordnungen für die Umschulungsprüfun-
gen, die nicht in anerkannten Ausbildungsberufen erfolgen, werden entweder über Umschu-
lungsverordnungen des Bundes oder von den zuständigen Stellen selbst erlassen. 

Berufsbezeichnung 
Begriff 

Die Berufskennziffern für die in der Ausbildungs- oder Umschulungsordnung festgelegten Be-
rufsbezeichnungen werden erfasst. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Für die Ausbildungs-/Umschulungsberufe sind die in der Leitdatei des Statistischen Bundesam-
tes enthaltenen achtstelligen Schlüsselnummern zu verwenden. Die ersten fünf Ziffern entspre-
chen der „Klassifizierung der Berufe 2010“ (KldB 2010) der Bundesagentur für Arbeit. Die Leitda-
tei wird im Internet zur Verfügung gestellt und mindestens einmal jährlich (im Herbst) aktuali-
siert. 

Geburtsjahr 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Das Geburtsjahr ist als vierstellige Zahl (JJJJ) zu melden. 

Geschlecht 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Zu melden ist: 
(1) männlich 
(2) weiblich 
(3) divers 
(4) ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister) 
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Für Fälle des Dritten Geschlechts, die zur Wahrung der Geheimhaltung nicht explizit veröffent-
licht werden können, erfolgt für die Veröffentlichung eine Zuordnung der Merkmalsausprägun-
gen „divers“ und „ohne Angabe“ zu den Kategorien „männlich“ und „weiblich“ per Zufallsprinzip 
(ohne proportionale Quotierung, mit Erwartungswert von 0,5). 

Prüfungserfolg 
Begriff 

Die Berufsbildungsstatistik erfasst den Prüfungserfolg in der Differenzierung danach, ob Prüfun-
gen bestanden oder nicht bestanden wurden. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Folgende Ausprägungen sind zulässig: 
(1) bestanden 
(2) nicht bestanden  
(3) endgültig nicht bestanden 

Wiederholungsprüfung 
Begriff 

Erfasst wird, ob es sich bei der Prüfung um eine Wiederholungsprüfung handelt. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Zulässig ist: 
(0) keine Wiederholungsprüfung 
(1) Wiederholungsprüfung 



Berufsbildungsstatistik – Begriffe und Erläuterungen 
 

– 37 – 

II.IV Teilnahmen an Ausbildereignungsprüfungen 

Teilnahmen an Ausbildereignungsprüfungen 
Begriff 

Ausbildereignungsprüfungen dienen zum Nachweis der fachlichen Eignung für die Tätigkeit als 
Ausbilder/Ausbilderin. Die Anforderungen zum Nachweis der berufs- und arbeitspädagogischen 
Kenntnisse sowie die Prüfungsbedingungen für die Ausbildereignungsprüfung und Geltungsbe-
reiche sind in der Ausbildereignungsverordnung (BGBl. I S. 88 vom 21. Januar 2009) geregelt. 
Da die Ausbildereignungsprüfung als Teil der Meisterprüfung abgelegt werden kann, sind diese 
in solchen Fällen sowohl als Ausbildereignungsprüfungen, als auch als „Fortbildungs-/Meister-
prüfungen“ zu melden. 

Berufsbezeichnung 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildereignungsprüfungen wird kein Schlüssel erfasst, 
das entsprechende Eingabefeld bleibt leer. 

Geburtsjahr 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Das Geburtsjahr ist als vierstellige Zahl (JJJJ) zu melden. 

Geschlecht 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Zu melden ist: 
(1) männlich 
(2) weiblich 
(3) divers 
(4) ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister) 

 
Für Fälle des Dritten Geschlechts, die zur Wahrung der Geheimhaltung nicht explizit veröffent-
licht werden können, erfolgt für die Veröffentlichung eine Zuordnung der Merkmalsausprägun-
gen „divers“ und „ohne Angabe“ zu den Kategorien „männlich“ und „weiblich“ per Zufallsprinzip 
(ohne proportionale Quotierung, mit Erwartungswert von 0,5). 

Prüfungserfolg 
Die Berufsbildungsstatistik erfasst den Prüfungserfolg in der Differenzierung danach, ob Prüfun-
gen bestanden oder nicht bestanden wurden. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Folgende Ausprägungen sind zulässig: 
(1) bestanden 
(2) nicht bestanden  
(3) endgültig nicht bestanden 
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Wiederholungsprüfung 
Erfasst wird, ob es sich bei der Prüfung um eine Wiederholungsprüfung handelt. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 
Zulässig ist: 
(0) keine Wiederholungsprüfung 
(1) Wiederholungsprüfung 
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III. Ausbilder/Ausbilderinnen (Satzart 3) 

Erhebungsmerkmale und Merkmalsausprägungen 
Eine tabellarische Übersicht der Merkmale sowie technische Hinweise zur Datenlieferung finden 
Sie in der Datensatzbeschreibung zur Berufsbildungsstatistik. Diese ist den Begriffen und Erläute-
rungen als Anhang beigefügt. 

Ausbilder/Ausbilderinnen 
Begriff 

Auszubildende darf gemäß § 28 Abs. 1 BBiG nur einstellen, wer persönlich geeignet ist.  
Auszubildende darf nur ausbilden, wer persönlich und fachlich geeignet ist. 
Wer als Ausbilder/Ausbilderin von der Kammer/zuständigen Stelle gemeldet wird, hängt davon ab, 
welche Ausbilder/Ausbilderinnen der/die Ausbildende dorthin angezeigt hat. Pro Ausbildungsbe-
trieb/Praxis reicht die Meldung eines Ausbilders/einer Ausbilderin, wenn er/sie für alle gemelde-
ten Ausbildungen die fachliche Eignung hat. Es muss also nicht jedem Auszubildenden/jeder Aus-
zubildenden jeweils ein bestimmter Ausbilder/eine Ausbilderin zugeordnet werden. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Ein Datensatz für Ausbilder/Ausbilderinnen ist dann zu melden, wenn: 
— Ausbilder/Ausbilderinnen im Berichtszeitraum tatsächlich ausgebildet haben 

 
Nicht zu melden sind Betreuer/Betreuerinnen (z.B. Sozialarbeiter/Sozialarbeiterinnen oder  
Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen) in geförderten Ausbildungsverhältnissen, die nur z.T. in 
Betrieben erfolgen. Diese Betreuer/Betreuerinnen sind lediglich in der Schule tätig und bilden 
nicht aus. Im jeweiligen Betrieb hat der/die Auszubildende einen (häufig wechselnden) Ausbil-
der/eine Ausbilderin. 
 
Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr. 

Art der fachlichen Eignung 
Begriff 

Fachlich geeignet ist, wer die beruflichen sowie die berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, die für die Vermittlung der Ausbildungsinhalte erforder-
lich sind. (§ 30 Abs. 1 BBiG). In den Absätzen 2 bis 6 desselben Paragrafen ist geregelt, welche 
Prüfungen für welche Ausbildungsberufe anerkannt werden. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Folgende Eignungen sind zulässig: 
(1) Berufsausbildungsabschluss 
(2) Hochschul-/Fachhochschulabschluss 
(3) Meisterprüfung oder gleichgestellte Prüfung 
(4) Fortsetzung der Ausbildertätigkeit 
(5) Fachschulabschluss 
(6) Ausbildereignungsprüfung 
(7) Befreiung von der Ausbildereignungsprüfung (einschl. widerruflicher Zuerkennung der 

fachlichen Eignung im Bereich Landwirtschaft) 
(8) Berufszulassung, Freie Berufe 
(9) Feststellungsverfahren mit dem Ergebnis der vollständigen Vergleichbarkeit 
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Wenn eine Zuordnung nicht eindeutig möglich ist, sollte bei Ausbildern/Ausbilderinnen, die 
schon länger ausbilden, die Merkmalsausprägung „Fortsetzung der Ausbildertätigkeit“ und bei 
Neulingen „Befreiung von der Ausbildereignungsprüfung“ gewählt werden. 
Wenn bei einem Ausbilder/einer Ausbilderin mehrere Merkmalsausprägungen in Frage kommen, 
sollte die – nach Meinung der Kammer/zuständigen Stelle – wichtigste bzw. die höherwertige 
angegeben werden. 

Geburtsjahr 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Das Geburtsjahr ist als vierstellige Zahl (JJJJ) zu melden. 

Geschlecht 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Zu melden ist: 
(1) männlich 
(2) weiblich 
(3) divers 
(4) ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister) 

 
Für Fälle des Dritten Geschlechts, die zur Wahrung der Geheimhaltung nicht explizit veröffent-
licht werden können, erfolgt für die Veröffentlichung eine Zuordnung der Merkmalsausprägun-
gen „divers“ und „ohne Angabe“ zu den Kategorien „männlich“ und „weiblich“ per Zufallsprinzip 
(ohne proportionale Quotierung, mit Erwartungswert von 0,5). 
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IV. Teilnahmen an Feststellungs- und Ergänzungsverfahren (Satzart 4) 

Erhebungsmerkmale und Merkmalsausprägungen 
 
Eine tabellarische Übersicht der Merkmale sowie technische Hinweise zur Datenlieferung finden 
Sie in der Datensatzbeschreibung zur Berufsbildungsstatistik. Diese ist den Begriffen und Erläu-
terungen als Anhang beigefügt. 

Teilnahmen an Feststellungs- und Ergänzungsverfahren 
Begriff 

Mit dem Feststellungsverfahren nach Abschnitt 6 BBiG können Personen auf Antrag bei einer zu-
ständigen Stelle ihre berufliche Handlungsfähigkeit am Maßstab eines dualen Ausbildungsberufs 
feststellen/validieren lassen, wenn im Referenzberuf keine abgeschlossene Berufsausbildung 
vorliegt.  
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass sie mindestens 25 Jahre alt sind und mit ihren Fähigkeiten 
zumindest den überwiegenden Teil des Berufsbildes abdecken. Ausnahmen gelten nach § 50d 
BBiG für Menschen mit Behinderung, die sich entsprechend auf die berufliche Handlungsfähig-
keit auswirken (keine Altersgrenze; teilweise Vergleichbarkeit genügt).  
Die Vergleichbarkeit der beruflichen Handlungsfähigkeit wird mittels Zeugnis (bei vollständiger 
Vergleichbarkeit) oder Bescheid bescheinigt.  
Personen, die bereits ein Feststellungsverfahren durchlaufen haben, in dem die überwiegende 
oder teilweise, aber nicht vollständige Vergleichbarkeit als Verfahrensergebnis festgestellt und 
bescheinigt worden ist, haben Anspruch auf Durchführung eines Ergänzungsverfahrens.  
Im Ergänzungsverfahren werden nur die Bereiche bewertet, für die zuvor keine Handlungsfähig-
keit festgestellt wurde. Diese Bereiche sind zuvor im Bescheid über die überwiegende Vergleich-
barkeit aufgeführt (§ 50c Absatz 3). Ein Antrag auf ein Ergänzungsverfahren kann nur einmal ge-
stellt werden und muss innerhalb von fünf Jahren nach Bekanntgabe des Ergebnisses aus dem 
Feststellungsverfahren erfolgen.  
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Ein Datensatz für Teilnahmen an Feststellungs- und Ergänzungsverfahren ist dann zu melden, 
wenn: 

— ein Verfahren vollständig abgeschlossen wurde.  
 
Nicht zu melden sind Feststellungs- und Ergänzungsverfahren, die noch nicht vollständig ab-
geschlossen sind und deren Verfahrensergebnis noch nicht feststeht.  
 
Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr. 

Art des Verfahrens 
Begriff 

Die Berufsbildungsstatistik erfasst als „Art des Verfahrens“ 
— Feststellungs- sowie 
— Ergänzungsverfahren 

 
→ Teilnahmen an Feststellungs- und Ergänzungsverfahren 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Folgende Schlüssel werden für die Feststellungs- und Ergänzungsverfahren verwendet: 
(51) Feststellungsverfahren gemäß § 50b BBiG 
(52) Ergänzungsverfahren gemäß § 50b Abs. 5 BBiG 



Berufsbildungsstatistik – Begriffe und Erläuterungen 
 

– 42 – 

Datumsangaben 
Zur Ermittlung der Dauer des Gesamtverfahrens sollen mehrere Datumswerte gemeldet werden, 
aus denen wiederum die Dauer berechnet werden kann. 

Für Ergänzungsverfahren: Datum des rechtsmittelfähigen Bescheids über 
das Ergebnis aus dem Feststellungsverfahren  
Begriff 

Da ein Ergänzungsverfahren nur durchgeführt wird, sofern in einem vorherigen Feststellungsver-
fahren lediglich die überwiegende, aber nicht vollständige Vergleichbarkeit festgestellt wurde, 
muss für die Berechnung der Gesamtverfahrensdauer ein weiteres Datumsmerkmal erfasst wer-
den. Zusätzlich kann ein Ergänzungsverfahren lediglich innerhalb von fünf Jahren nach Bekannt-
gabe des Ergebnisses des Feststellungsverfahrens gestellt werden. Im Falle der Durchführung 
eines Ergänzungsverfahrens soll daher zusätzlich das Datum des rechtsmittelfähigen Bescheids 
über das Ergebnis aus dem vorherigen Feststellungsverfahren gemeldet werden.  
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Das Merkmal ist nur für Ergänzungsverfahren zu melden. 
 
Zu melden ist das vollständige Datum im Format „TT.MM.JJJJ“. 

Datum des Zulassungsbescheids 
Begriff 

Zu melden ist das Datum des Zulassungsbescheids, welchen die zuständige Kammer der an-
tragsstellenden Person auf ein Feststellungs- oder Ergänzungsverfahren ausstellt.  
Der Zulassungsbescheid stellt fest, ob die antragsstellende Person berechtigt ist einen Antrag 
auf Feststellung der Gleichwertigkeit der beruflichen Handlungsfähigkeit zu stellen. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Zu melden ist das vollständige Datum im Format „TT.MM.JJJJ“. 

Datum des rechtsmittelfähigen Bescheids über das Ergebnis 
Begriff 

Das Datum des rechtsmittelfähigen Bescheids beziehungsweise Zeugnis bei vollständiger Ver-
gleichbarkeit über das Ergebnis beinhaltet das Datum, welches auf dem Zeugnis oder Bescheid 
über das Ergebnis des Feststellungs- oder Ergänzungsverfahrens nach Anlage 1 bis 3 BBFVerfV 
dokumentiert wird.  
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Zu melden ist das vollständige Datum im Format „TT.MM.JJJJ“. 

Geburtsjahr 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Das Geburtsjahr ist als vierstellige Zahl (JJJJ) zu melden. 
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Geschlecht 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Zu melden ist: 
(1) männlich 
(2) weiblich 
(3) divers 
(4) ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister) 

 
Für Fälle des Dritten Geschlechts, die zur Wahrung der Geheimhaltung nicht explizit veröffent-
licht werden können, erfolgt für die Veröffentlichung eine Zuordnung der Merkmalsausprägun-
gen „divers“ und „ohne Angabe“ zu den Kategorien „männlich“ und „weiblich“ per Zufallsprinzip 
(ohne proportionale Quotierung, mit Erwartungswert von 0,5). 

Kosten des Verfahrens 
Begriff 

Als Kosten des Verfahrens werden die jeweiligen Gebühren, die zuständige Stellen (Kammern) 
beim Antragstellenden erheben, gemeldet. Hierunter fallen beispielsweise Gebühren zur Zulas-
sung des Verfahrens sowie Gebühren für die Bewertung der Feststellung der beruflichen Hand-
lungsfähigkeit, die der antragsstellenden Person erhoben werden.  
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Die Kosten des Verfahrens sind in ganzen Euro zu melden (Feldlänge 5). 

Referenzberuf 
Begriff 

Der Referenzberuf ist der im Feststellungs-/Ergänzungsverfahren bestimmte Ausbildungsberuf 
nach BBIG/HwO. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Die Berufskennziffern für die in der Ausbildungsordnung festgelegten Berufsbezeichnungen wer-
den erfasst. 
 
Für die Ausbildungsberufe sind die in der Leitdatei des Statistischen Bundesamtes enthaltenen 
achtstelligen Schlüsselnummern zu verwenden. Die ersten fünf Ziffern entsprechen der „Klassifi-
zierung der Berufe 2010“ (KldB 2010) der Bundesagentur für Arbeit. Die Leitdatei wird im Inter-
net zur Verfügung gestellt und mindestens einmal jährlich (im Herbst) aktualisiert. 
Bei Berufen mit Fachrichtungen ist immer die jeweilige Fachrichtung anzugeben. 
 

Verfahrensergebnis (Prüfungserfolg) 
Begriff 

Die Berufsbildungsstatistik erfasst das Verfahrensergebnis von Feststellungs- und Ergänzungs-
verfahren auf Basis der gesetzlich festgelegten Verfahrensergebnissen nach Abschnitt 6 BBiG. 
Das Ergebnis der vollständigen Vergleichbarkeit der beruflichen Handlungsfähigkeit der antrags-
stellenden Person mit der für die Ausübung des Referenzberufs erforderlichen Handlungsfähig-
keit wird in Form eines schriftlichen Zeugnisses ausgestellt.  
Bei überwiegender oder teilweiser Vergleichbarkeit wird ein Bescheid ausgestellt, in dem die 
festgestellten und die nicht festgestellten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der für die 
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Ausübung des Referenzberufs erforderlichen beruflichen Handlungsfähigkeit ausgewiesen wer-
den.  
Die teilweise Vergleichbarkeit gilt dabei nur für Menschen mit Behinderungen und bezieht sich 
auf die Regelungen nach § 50d BBiG. Demnach kann eine individuelle berufliche Handlungsfä-
higkeit am Maßstab eines Referenzberufs auch dann festgestellt und bescheinigt werden, wenn 
diese nicht überwiegend oder vollständig, sondern nur teilweise vergleichbar ist mit der für die 
Ausübung des Referenzberufs erforderlichen beruflichen Handlungsfähigkeit; in diesen Fällen 
weist der Bescheid eine teilweise Vergleichbarkeit aus. 
Kann die antragsstellende Person weder die vollständige noch die überwiegende Vergleichbar-
keit der individuellen beruflichen Handlungsfähigkeit mit der für den Referenzberuf erforderli-
chen beruflichen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Feststellungsverfahrens nachweisen, wird 
der Antrag auf Feststellung abgelehnt und es wird „keine Vergleichbarkeit“ gemeldet. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Folgende Ausprägungen sind zulässig: 
(1) vollständige Vergleichbarkeit 
(2) überwiegende Vergleichbarkeit 
(3) teilweise Vergleichbarkeit 
(4) keine Vergleichbarkeit 

 

Vorbildung der Teilnehmenden von Feststellungs- und Ergänzungsverfahren 
Begriff 

Zur Vorbildung der Teilnehmenden von Feststellungs- und Ergänzungsverfahren werden erfasst: 
(a) der höchste allgemeinbildende Schulabschluss 
(b) die berufliche Vorbildung (vorherige Berufsausbildung, vorheriges Studium und Berufs-

erfahrung) 

a) Höchster allgemeinbildender Schulabschluss 
Begriff 

Hierzu soll der höchste allgemeinbildende Schulabschluss angegeben werden, und zwar unab-
hängig von der Schulart (Hauptschule, Realschule, berufliche Schule usw.), an der er erworben 
wurde. Darüberhinausgehende Bildungsabschlüsse, z.B. Hochschulstudium, sind nicht zu berück-
sichtigen. 
Ab dem Berichtsjahr 2025 sind die mit der Vereinbarung über die Schularten und Bildungsgänge 
im Sekundarbereich I angepassten Schulabschlüsse zu melden. Für die amtliche Statistik werden 
die Bezeichnungen der Schulabschlüsse im Rahmen des Definitionenkatalog der KMK definiert. 
Nach diesem wird der frühere Hauptschulabschluss nun als „Erster Schulabschluss“, der frühere 
Realschul- oder ein vergleichbarer Abschluss als „Mittlerer Schulabschluss“ sowie die Hoch-
schul- oder Fachhochschulreife als „Allgemeine Hochschul-/Fachhochschulreife“ umbenannt. 
Unter dem „Ersten Schulabschluss“ ist somit kein beliebiger erster Abschluss zu melden, son-
dern nur der „Erste Schulabschluss“, welcher im Sekundarbereich I erworben wird oder aner-
kannt wurde und somit einem ehemaligen Hauptschulabschluss entspricht. 
 

Folgende Abschlüsse sind zulässig: 
(1) ohne Ersten Schulabschluss (früher: ohne Hauptschulabschluss) 
(2) Erster Schulabschluss (früher: Hauptschulabschluss) 
(3) Mittlerer Abschluss (früher: Realschulabschluss oder vergleichbarer Abschluss) 
(4) Hochschul- und Fachhochschulreife 
(5) im Ausland erworbener Abschluss, der nicht den Schlüsseln 1 – 4 zugeordnet werden 

kann. 
 

https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/statistik/schulstatistik/definitionenkatalog.html
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b) Berufliche Vorbildung (vorherige Berufsausbildung und vorheriges Stu-
dium)  
Begriff 

Hier sind nur Berufsausbildungsgänge (keine Berufsvorbereitung) sowie Studiengänge einzube-
ziehen. Unterschieden werden: 

(1) Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO) 
(2) Schulische Berufsausbildung (vollqualifizierender Berufsabschluss) 
(3) Studium sowie 
(4) Berufserfahrung im Referenzberuf. 

 
Eine vorherige Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO) kann für Feststel-
lungs- und Ergänzungsverfahren nur in Berufen vorkommen, die nicht dem Referenzberuf des 
Antrags auf Feststellung der Gleichwertigkeit entspricht.  
 
Vorherige vollqualifizierende schulische Berufsausbildung umfasst die Berufsausbildung im so-
genannten „Schulberufssystem“. Es kann sich hierbei auch um duale Berufsausbildungen bzw. 
schulische Berufsausbildungen mit betrieblichen Komponenten handeln (Kombination von 
Schule und betrieblicher Ausbildung), allerdings nur solche, die nicht nach BBiG bzw. HwO gere-
gelt sind (z.B. Pflegeausbildung). 
 
Unter vorheriges Studium fallen sowohl Studiengänge an Universitäten und Fachhochschulen als 
auch (duale) Studiengänge an Berufsakademien. Handelt es sich um duale Studiengänge mit 
Ausbildungsvertrag im dualen System (BBiG/HwO), so sind hierzu sowohl die Vorbildung „abge-
schlossene duale Berufsausbildung“ als auch ein „abgeschlossenes Studium“ zu melden. 
 
Für Feststellungs- und Ergänzungsverfahren wird zusätzlich als „Vorbildung“ die Berufserfahrung 
im Referenzberuf in Monaten erfasst. Die Berufserfahrung ist Voraussetzung für die Teilnahme 
an einem Verfahren (siehe § 50b Absatz 3 Nummer 1 BBiG). Antragstellerinnen und Antragsteller 
müssen im Referenzberuf, für den sie eine Feststellung beantragen, mindestens die anderthalb-
fache Zeit der vorgeschriebenen regulären Ausbildungsdauer tätig gewesen sein. 
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Maßgeblich für die Einordnung von (dualen) Studiengängen sind die zu erreichenden Ab-
schlüsse. Wenn die Vorbildung ein abgeschlossenes ausbildungsintegrierendes duales Studium 
umfasst, ist dies sowohl unter Berufsausbildung als auch unter Studium zu erfassen, da in die-
sem Fall beide Abschlüsse erlangt wurden. Führt ein duales Studium ausschließlich zu einem 
Hochschulabschluss, ist auch nur dieser in die Vorbildung einzubeziehen. 
 
Erfasst wird: 

• Abgeschlossene duale Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag (nach BBiG/HwO) 
• Abgeschlossene schulische Berufsausbildung (voll qualifizierender Berufsabschluss) 
• Abgeschlossenes Studium 

 
Mehrfachnennungen je Prüfungsteilnahme sind zulässig. 
Zulässig ist jeweils: 

(0) nein 
(1) ja 

 
Für Feststellungs- und Ergänzungsverfahren wird zusätzlich folgendes Merkmal gemeldet: 

Berufserfahrung im Referenzberuf in Monaten (3-Stellig)  
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Wiederholungsverfahren 
Begriff 

Erfasst wird, ob es sich bei dem Verfahren um ein Wiederholungsverfahren nach § 9 BBFVerfV 
handelt. Wird ein Antrag auf Feststellung der Vergleichbarkeit der beruflichen Handlungsfähig-
keit abgelehnt, kann nach Ablauf von zwölf Monaten nach Bekanntgabe der Ablehnung ein er-
neuter Antrag mit demselben Referenzberuf zum Zweck der Wiederholung gestellt werden.  
Ein Wiederholungsverfahren für denselben Referenzberuf kann auch vorliegen, wenn die Be-
kanntgabe des Verfahrensergebnis mehr als fünf Jahre zurückliegt und ein Ergänzungsverfahren 
nach § 8 BBFVerfV ausgeschlossen ist.  
 
Hinweise zur statistischen Erfassung 

Zulässig ist: 
(0) nein 
(1) ja 

 



 
 

 
 

Anlage:  
Datensatzbeschreibung Berufsbildungsstatistik ab 2025: 
 
Excel-Datei als Anlage/Attachement im PDF-Dokument abrufbar 
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